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I. Klagebeantwortung
II. Streitverkündung 
4-fach
1 Rubrik

Beilage ./1 bis ./8 (4-fach)
(2. - 4.Ausfertigung samt Beilagen f. Streitverkündung)
3-fache Ausfertigung der Klage samt Beilagen f. Streitverkündung
Eine Gleichschrift der Klagebeantwortung samt Beilage ./1 bis Beilage ./8 wird gemäß § 112 ZPO direkt dem KV zugestellt.


I. Einleitung:
In der umseits angeführten Rechtssache wurde der beklagten Partei mit Beschluss des Landesgerichtes für ZRS Wien vom 08.08.2006, 11 Cg 180/06f, der Prokuratur zugestellt am 11.08.2006, aufgetragen, die Klage binnen 4 Wochen nach Zustellung zu beantworten. Innerhalb offener Frist wird sohin nachstehende

Klagebeantwortung
erstattet, wobei das Klagsvorbringen und -begehren ausdrücklich bestritten wird, sofern in weiterer Folge keine Außerstreitstellungen erfolgen. Beantragt werden wird die Abweisung der Klage.
Der Übersicht wegen wird die Klagebeantwortung wie folgt untergliedert:
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II. Vorbemerkung:
1. Durch die breite Berichterstattung in in- und ausländischen Medien darf als bekannt vorangestellt werden, dass die beklagte Partei wegen mehrerer Gemälde von Gustav Klimt seit dem Jahr 1999 vorerst in Österreich und seit dem Jahr 2000 in den USA einen Rechtsstreit geführt hat; Kläger in diesem auf Herausgabe gerichteten Rechtsstreit waren Maria V. Altmann, zu 25% Erbin nach ihrem Onkel Ferdinand Bloch-Bauer, George Bentley und Trevor Mantle, welche den ebenfalls zu 25% erbenden und vorverstorbenen Bruder von Maria V. Altmann, Robert Bentley, repräsentieren, sowie Francis Gutmann, der Sohn von Luise Gattin (Schwester von Maria V. Altmann und Erbin zu 50% nach Ferdinand Bloch-Bauer), welcher genauso wie seine Schwester, Univ.Prof. DDr. Nelly Auersperg, zu 25% die ebenfalls bereits vorverstorbene Luise Gattin repräsentiert. Univ.Prof. DDr. Nelly Auersperg selbst beteiligte sich nicht am US-amerikanischen Verfahren. 
Gegenstand dieses Verfahrens in den USA war die Entscheidung des Kunstrückgabebeirates gemäß Kunstrückgabegesetz 1998 vom 28.06.1999 die Herausgabe von fünf Gemälden von Gustav Klimt, nämlich die Porträts Adele Bloch-Bauer I und Adele Bloch-Bauer II sowie drei Landschaftsgemälde, welche alle Gegenstand des Testaments von Adele Bloch-Bauer vom 19.01.1923 gewesen sind, nicht zu empfehlen. In diesem Verfahren in den USA, Maria V. Altmann versus Republic of Austria et al., United States District Court for the Central District of California, Case No. CV 00-08913 FMC (SSx), wurde zusätzlich zu den fünf im Testament von Adele Bloch-Bauer genannten Bildern auch das in diesem Verfahren gegenständliche Porträt von Gustav Klimt, „Amalie Zuckerkandl“ begehrt.
Bezüglich dieses Bildes hatte jedoch  - im Unterschied zu den vorher genannten Gemälden – der gemäß Kunstrückgabegesetz 1998, BGBl. I Nr. 181/ 1998, errichtete Beirat noch keine Empfehlung bezüglich einer allfälligen Restitution abgegeben; aufgrund der Streitanhängigkeit in den USA erfolgte auch nachfolgend keine Behandlung durch den Beirat hinsichtlich der Restitutionsforderung der in diesem Verfahren klagenden Parteien. 

Bezüglich der für die beklagte Partei Republik Österreich im US‑amerikanischen Verfahren grundsätzlich relevanten Frage, ob in concreto überhaupt US‑amerikanische Jurisdiktion gegeben sei, entschied der Supreme Court of the United States am 07.06.2004, dass der die  Jurisdiktion gegenüber ausländischen Staaten regelnde Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), welcher 1976 Gesetzeskraft erlangte, auch für Fälle vor seinem Inkrafttreten anwendbar ist, wobei die Klärung der Frage, ob die weiteren, inhaltlich spezifizierenden Voraussetzungen dieses Gesetzes gegenüber der Republik Österreich vorliegen, dem Erstgericht in Kalifornien übertragen wurde; die Entscheidung des Höchstgerichts erging 6:3, wobei die dissenting opinion vom Vorsitzenden des Gerichtshofes angeführt wurde.
Nachfolgend einigten sich die Parteien Maria V. Altmann u.a. sowie die beklagten Parteien (in den USA war auch die Österreichische Galerie Belvedere mitgeklagt) im Rahmen einer von Univ.Prof. Dr. Dieter Binder, Historiker an der Universität Graz, im Frühjahr 2005 durchgeführten Mediation auf ein Schiedsgericht in Österreich. 
2. Mit dem sogenannten Arbitration Agreement vom Mai 2005, abgeschlossen zwischen der Republik Österreich und der Österreichischen Galerie Belvedere einerseits und Maria V. Altmann sowie den unter Punkt 1 angeführten Miterben einschließlich Univ.Prof. DDr. Nelly Auersperg andererseits, einigten sich die Parteien grundsätzlich betrachtet auf zwei Schiedsverfahren, nämlich auf ein Schiedsverfahren betreffend der fünf Bilder gemäß Testament von Adele Bloch-Bauer vom 19.01.1923 sowie – separat – auf ein Schiedsverfahren betreffend des nun in diesem Gerichtsverfahren gegenständlichen Porträts von Gustav Klimt,  Amalie Zuckerkandl. 

Die Parteien verständigten sich hiebei auf die Schiedsrichter RA Dr. Andreas Nödl (Vorschlag von Maria V. Altmann) sowie o.Univ.Prof. Dr. Walter Rechberger (Vorschlag der Republik Österreich), wobei die beiden von den Parteien gewählten Schiedsrichter den dritten Schiedsrichter bestimmen (vgl. Punkt 1 des Arbitration Agreement); gemäß Einigung der Schiedsrichter wurde mit dessen Zustimmung o.Univ.Prof. Dr. Peter Rummel als Vorsitzender bestellt. Die Parteien verständigten sich dahingehend, den Spruch des Schiedsgerichts (der „Spruch“) anzunehmen, der endgültig und rechtskräftig ist („Each Party and the Austrian Gallery agrees to accept the decision of the Panel (the „Decision“), which shall be final and non appealable.“) (Punkt 2 des Agreement) und weiters dazu, dass der Spruch des Schiedsgerichtes verbindlich und in Österreich vollinhaltlich vollstreckbar ist 
(„ …shall be binding and fully enforceable in Austria.“) (Punkt 2 des Agreement). Außerdem vereinbarten die Parteien, dass der Spruch des Schiedsgerichts ein endgültiges Urteil („final adjudication“) sowie eine vollständige und endgültige und ausschließliche Beilegung sämtlicher Ansprüche und dergleichen („a full and final and exclusive resolution and settlement of all claims, ….“) (Punkt 2 des Agreement) darstellt und zwar unabhängig davon, ob sie geltend gemacht wurden oder nicht, nach Gesetz oder Billigkeitsrecht oder anderwärtig zustehen (Punkt 2 des Agreements). Weiters verpflichteten sich Maria V. Altmann und ihre Miterben dazu, dass außer dem gegenständlichen Schiedsverfahren keine Klage und kein Verfahren bei einem Gericht oder einer Behörde in den Vereinigten Staaten oder anderswo auf der Welt anhängig zu machen oder dies zuzulassen, welche bzw. welches sich in irgendeiner Weise auf die Gemälde oder auf ein behauptetes Recht oder sonstiges Interesse an den Gemälden bezieht („The Altmann Group and Dr. Auersperg agree, other than the Arbitration contemplated hereby, not to commence, or allow to be commenced, any claim, suit, action or charge, with any court or agency in the United States or anywhere in the world, that relates in any way to any of the Arbitrated Paintings or any asserted right, title or other interest in the Arbitrated Paintings.“) (Punkt 2 des Agreement).
Weiters einigten sich die Parteien darauf, dass das Schiedsgericht alle Streitfragen nach österreichischem Recht, insbesondere nach dem ABGB und der ZPO, entscheiden wird („The Panel shall decide all issues persuant to Austrian law, including without limitation Austrian Civil Law and Civil Procedure Law“) (Punkt 5. des Agreement) und präzisierten in Punkt 6 des Agreement die vorgelegte Streitfrage betreffend der fünf Gemälde auf Basis des Testaments von Adele Bloch-Bauer sowie gemäß Punkt 7 des Agreement bezüglich des Gemäldes Amalie Zuckerkandl wie folgt:

“7.
Amalie Zuckerkandl.  The Parties shall jointly request that the Art Advisory Board address the questions of whether, pursuant to Section 1 of Austria’s Federal Act Regarding the Restitution of Artworks from Austrian Federal Museums and Collections dated 4th December 1998 (including the subparts thereof), the requirements are met for restitution without remuneration of the painting by Gustav Klimt entitled Amalie Zuckerkandl and, if so, whether the painting should be restituted to the heirs of Ferdinand Bloch-Bauer or the heirs of Amalie Zuckerkandl (the “Müller-Hofmann Family”).

If the Art Advisory Board fails to render a recommendation to the Federal Minister for Education and Culture within 120 days, or if any of the Parties or the Müller-Hofmann Family is dissatisfied with the recommendation of the Art Advisory Board, such Party or the Müller-Hofmann Family shall have the right to present the following question to the Panel established pursuant to this Agreement:  Whether, pursuant to Section 1 of Austria’s Federal Act Regarding the Restitution of Artworks from Austrian Federal Museums and Collections dated 4th December 1998 (including the subparts thereof), the requirements are met for restitution without remuneration of the painting by Gustav Klimt entitled Amalie Zuckerkandl and, if so, whether the painting should be restituted to the heirs of Ferdinand Bloch-Bauer or the Müller-Hofmann Family.  In such event, the Panel shall convene and hold arbitration proceedings in Austria in accordance with paragraph 9, below.  Pursuant to the Joinder Agreement among the Parties and the Müller-Hofmann Family entered into contemporaneously with this Arbitration Agreement (the “Joinder Agreement”), the Müller-Hofmann Family shall be entitled to participate fully in such arbitration proceedings and will be bound by the Decision of the Panel with respect thereto.  The Joinder Agreement, and in particular the agreement of the Müller-Hofmann Family to be bound by the outcome of any proceedings contemplated by this paragraph, are conditions to the Parties’ agreement set forth in this paragraph.”

Oder in der deutschen Fassung:

„7.
Amalie Zuckerkandl. Die Parteien werden gemeinsam beantragen, dass der Kunstbeirat die Fragen behandeln möge, ob gemäß § 1 des Österreichischen Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen vom 4. Dezember 1998 (samt dessen Unterpunkten) die Voraussetzungen für die unentgeltliche Rückgabe des Gemäldes von Gustav Klimt mit dem Titel Amalie Zuckerkandl gegeben sind, und wenn ja, ob das Gemälde an die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer oder an die Erben nach Amalie Zuckerkandl (die "Familie Müller-Hofmann") zu restituieren ist. 

Sollte der Kunstbeirat innerhalb von 120 Tagen keine Empfehlung an die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur abgeben oder ist eine der Parteien oder die Familie Müller-Hofmann mit der Empfehlung des Kunstbeirates unzufrieden, so hat diese Partei bzw. die Familie Müller-Hofmann das Recht, die folgende Frage dem gemäß der gegenständlichen Vereinbarung geschaffenen Schiedsgericht vorzulegen: Sind gemäß § 1 des Österreichischen Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den Österreichischen Bundesmuseen und Sammlungen vom 4. Dezember 1998 (samt dessen Unterpunkten) die Voraussetzungen für die unentgeltliche Rückgabe des Gemäldes von Gustav Klimt mit dem Titel Amalie Zuckerkandl gegeben, und wenn ja, ist das Gemälde an die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer oder an die Familie Müller-Hofmann zu restituieren? In diesem Fall wird das Schiedsgericht zusammentreten und in Österreich gemäß nachstehendem Punkt 9 ein Schiedsverfahren abhalten. Gemäß der zwischen den Parteien und der Familie Müller-Hofmann gleichzeitig mit dieser Schiedsvereinbarung geschlossenen Beitrittsvereinbarung (die "Beitrittsvereinbarung") ist die Familie Müller-Hofmann berechtigt, sich vollständig an diesem Schiedsverfahren zu beteiligen, und in dieser Hinsicht an den Spruch des Schiedsgerichtes gebunden. Die Beitrittsvereinbarung sowie insbesondere das Einverständnis der Familie Müller-Hofmann, an den Ausgang jedes mit diesem Punkt beabsichtigten Verfahrens gebunden zu sein, stellen Bedingungen der in diesem Punkt enthaltenen Vereinbarung der Parteien dar.“ 

Ausdrücklich wird im Arbitration Agreement, Punkt 7, die letzten beiden Sätze, festgehalten, dass die klagenden Parteien an den Spruch des Schiedsgerichtes gebunden sind („will be bound by the Decision of the Panel“) und dass die Beitrittsvereinbarung sowie insbesondere das Einverständnis der Familie Müller Hofmann (der klagenden Parteien), an den Ausgang jedes mit diesem Punkt beabsichtigten Verfahrens gebunden zu sein, Bedingungen der in diesem Punkt enthaltenen Vereinbarungen der Parteien darstellen („The Joinder Agreement, and in particular the agreement of the Müller-Hofmann Family to be bound by the outcome of any proceedings contemplated by this paragraph, are conditions to the Parties’ agreement set forth in this paragraph.”).
3. Gemäß der in diesem Punkt festgehaltenen Bedingung für das Arbitration Agreement betreffend das Bildnis Amalie Zuckerkandl, nämlich einer Beitrittsvereinbarung, schlossen noch im selben Monat Mai 2005 Maria V. Altmann sowie ihre Miterben mit den klagenden Parteien und der beklagten Partei das sogenannte Joinder Agreement (sowie hier nicht weiter relevante Option Agreements bezüglich allfälliger, nicht angesprochener Ankaufsregelungen für die Republik Österreich bei Bejahung der Feststellung eines Restitutionsanspruches samt Wertermittlungsverfahren) dahingehend, dass der Familie Müller Hofmann sämtliche Vorteile und Verpflichtungen der Schiedsvereinbarung in dem Ausmaß zukommen sollen, in dem sie das Eigentum an dem Gemälde Amalie Zuckerkandl betreffen. In den maßgeblichen Punkten 2 und 3 des Joinder Agreements heißt es, abgestellt auf das Arbitration Agreement:
“2. Consideration of Amalie Zuckerkandl by Art Advisory Board.  The Joinder Parties hereto shall jointly request that the Austrian Art Advisory Board address the questions of whether, pursuant to Section 1 of Austria’s Federal Act Regarding the Restitution of Artworks from Austrian Federal Museums and Collections dated 4th December 1998 (including the subparts thereof), the requirements are met for restitution without remuneration of the painting by Gustav Klimt entitled Amalie Zuckerkandl and, if so, whether the painting should be restituted to the heirs of Ferdinand Bloch-Bauer or The Müller Hofmann Family.

3. Decision by Arbitration Panel.  If the Art Advisory Board fails to render a recommendation to the Federal Minister for Education and Culture regarding Amalie Zuckerkandl within 120 days, or if any of the Joinder Parties hereto is dissatisfied with the recommendation of the Art Advisory Board, such Joinder Party shall have the right to present the following question to the Panel established pursuant to the Arbitration Agreement:  Whether, pursuant to Section 1 of Austria’s Federal Act Regarding the Restitution of Artworks from Austrian Federal Museums and Collections dated 4th December 1998 (including the subparts thereof), the requirements are met for restitution without remuneration of Amalie Zuckerkandl and, if so, whether the painting should be restituted to the heirs of Ferdinand Bloch-Bauer or The Müller Hofmann Family.  In such event, the Panel shall convene and hold proceedings in Austria in accordance with the Arbitration Agreement.  The Müller Hofmann Family may be represented in any such Arbitration proceedings relating to Amalie Zuckerkandl by Univ. Doz. Dr. Alfred J. Noll.”

Festzuhalten ist, dass mit diesem Beitrittsvertrag nicht nur das gesetzlich geforderte, formelle procedere der vorherigen Befassung des Kunstrückgabebeirates bezüglich des Gemäldes Amalie Zuckerkandl angesprochen wird, sondern dass bei nicht erfolgter Entscheidung des Beirates innerhalb von 120 Tagen bzw. nicht akzeptierter Entscheidung durch eine der Parteien gemäß dem Arbitration sowie dem Joinder Agreement ein Schiedsverfahren in Österreich gemäß der Schiedsvereinbarung durchgeführt wird, in welchem Univ.Doz. Dr. Alfred J. Noll die rechtsfreundliche Vertretung der Familie Müller Hofmann übernehmen kann.
Der Name Dris. Noll steht in diesem Kontext nicht zufällig, sondern ist er selbst bereits zum damaligen Zeitpunkt mit der rechtsfreundlichen Wahrung der Interessen der klagenden Parteien betraut gewesen.

Gemäß Punkt 4. des Joinder Agreement ist festgehalten:

“4.  Arbitration Binding and Enforceable in Austria.  The Joinder Parties agree to accept the decision of the Arbitration Panel.  The decision of the Panel (the “Decision”) shall be final and non-appealable.  The Joinder Parties agree that the Panel’s Decision, the Arbitration Agreement and this Joinder Agreement shall be binding and fully enforceable in Austria.  The Joinder Parties further agree that the Panel’s Decision, or the recommendation of the Advisory Board if it is not appealed to the Panel, shall constitute a final adjudication of the Joinder Parties’ respective rights regarding Amalie Zuckerkandl and a full and final and exclusive resolution and settlement of all claims, demands, rights, causes of action, rights of action, rights of subrogation, rights of indemnity, rights to reimbursement, rights to payment, damages, liens and remedies of every kind or nature whatsoever, asserted or unasserted, whether at law, in equity, or otherwise, arising out of or in connection with the ownership of, or any right, title or interest with respect to, Amalie Zuckerkandl, including without limitation any rights, causes of action, rights of action, rights of subrogation, rights of indemnity, rights to reimbursement, rights to payment, damages, liens and remedies asserted or capable of assertion in the action entitled Altmann v. Republic of Austria, et al., United States District Court for the Central District of California Case No. CV 00‑08913 FMC (SSx).  The Joinder Parties further agree that the Panel’s Decision, or the recommendation of the Advisory Board if it is not appealed to the Panel, shall be binding upon each of them, their heirs, spouses, agents, servants, employees, attorneys, and assigns, and each of them, in any jurisdiction, including without limitation the United States, Canada, and Sweden.  The Müller Hofmann Family, The Altmann Group, and Dr. Auersperg agree, other than the Advisory Board proceedings and the Arbitration contemplated hereby, not to commence, or allow to be commenced, any claim, suit, action or charge with any court or agency in the United States, Canada, Sweden, or anywhere in the world, that relates in any way to Amalie Zuckerkandl or any asserted right, title or other interest in Amalie Zuckerkandl.”

Dies bedeutet in der Übersetzung also, dass sich auch die klagenden Parteien verpflichtet haben

a)
die Entscheidung des Schiedsgerichtes anzuerkennen (“… agree to accept the decision of the Arbitration Panel.”); akzeptiert haben, dass
b)
die Entscheidung des Schiedsgerichts (der „Spruch“) endgültig und rechtskräftig ist („… shall be final and non-appealable.“), zur Kenntnis nehmen, dass
c)
der Spruch des Schiedsgerichts, die Schiedsvereinbarung und die Beitrittsvereinbarung in Österreich verbindlich und vollumfänglich durchsetzbar sind  („… agree that the Panel’s Decision, the Arbitration Agreement and this Joinder Agreement shall be binding and fully enforceable in Austria.“) und überdies vereinbaren, dass
d)
der Spruch des Schiedsgerichts die endgültige gerichtliche Entscheidung über die jeweiligen Rechte der Vertragsparteien hinsichtlich des Gemäldes Amalie Zuckerkandl darstellt und eine vollständige und endgültige und ausschließliche Beilegung sämtlicher Ansprüche und dergleichen ist („… agree that the Panel’s Decision, …, shall constitute a final adjudication of the Joinder Parties’ respective rights regarding Amalie Zuckerkandl and a full and final and exclusive resolution and settlement of all claims, …). Außerdem erklärten sie sich bereit, außer dem Beitrittsverfahren und dem gegenständlichen Schiedsverfahren keine Klage und kein Verfahren bei einem Gericht oder einer Behörde in den Vereinigten Staaten, in Kanada, Schweden oder anderswo auf der Welt anhängig zu machen oder dies zuzulassen („ … agree, other than the Advisory Board proceedings and the Arbitration contemplated hereby, not to commence, or allow to be commenced, any claim, suit, action or charge with any court or agency in the United States, Canada, Sweden, or anywhere in the world, …“).

Gemäß Punkt 6 des Joinder Agreement erklären die klagenden Parteien ausdrücklich, ermächtigt zu sein, die Beitrittsvereinbarung abzuschließen und zu erfüllen („ …they are authorized to enter into and perform under this Joinder Agreement, …“), und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen, dass die Erfüllung dieser Beitrittsvereinbarung durch die anderen Vertragsparteien im Vertrauen auf die vorstehenden verbindlichen Zusicherungen und Gewährleistungen erfolgt ist und dass diese verbindlichen Zusicherungen und Gewährleistungen für dieses Joinder Agreement und das Arbitration Agreement wesentlich sind (“The Müller Hofmann Family understands and agrees that the performances of the other Joinder Parties under this Joinder Agreement is in reliance on the foregoing representations and warranties, and that such representations and warranties are material to this Joinder Agreement and the Arbitration Agreement.“). Punkt 8 der genannten Vereinbarung regelt die Vollmacht und Vertretungsbefugnis der klagenden Parteien durch RA Univ.Doz Dr. Alfred J. Noll, wonach dieser auch ermächtigt ist, das Joinder Agreement für jedes und alle Mitglieder der klagenden Parteien abzuschließen. 
4. Auf Basis all dieser Vereinbarungen und nach Einigung der von den Parteien bestellten Schiedsrichter RA Dr. Andreas Nödl und o.Univ.Prof. Dr. Walter Rechberger auf o.Univ.Prof. Dr. Peter Rummel als Vorsitzenden des Schiedsgerichtes erfolgte im Juli 2005 die Unterfertigung des Schiedsrichtervertrages durch Maria V. Altmann und ihre Miterben, durch die beklagte Partei, durch die Schiedsrichter sowie die klagenden Parteien, wobei diese mit Ausnahme der drittklagenden Partei selbst unterfertigten; die drittklagende Partei unterfertigte durch ihren schwedischen Anwalt Carl Magnus Lilienberg. 

Der auf dem Arbitration Agreement und dem Joinder Agreement aufbauende Schiedsrichtervertrag regelt neben den Verpflichtungen der Schiedsrichter, „entsprechend den Vorgaben des Arbitration Agreements und des Joinder Agreements sowie des darin für anwendbar erklärten österreichischen Zivil- und Zivilprozessrechts einen Schiedsspruch über die dem Schiedsgericht vorgelegten Fragen zu fällen“ (Punkt 1 des Schiedsrichtervertrages), die Haftung der Schiedsrichter (Punkt 1, Absatz 3) sowie in Punkt 2 deren Honorar und sichern in Punkt 4, Absatz 1 des Vertrages „die Vertragsparteien“ „einander dessen loyale Handhabung zu“.
Ausdrücklich haben sich sohin sämtliche Vertragsparteien dem Regelwerk des Arbitration Agreement, des Joinder Agreement sowie auch des Schiedsrichtervertrages unterworfen, wonach im konsensualen Einvernehmen zwischen allen Parteien festgehalten wird, dass

a)
der Schiedsspruch auf österreichischem Recht basiert,
b)
dieser endgültig, nicht dagegen berufbar und verbindlich ist sowie

c)
eine vollständige und endgültige Beilegung sämtlicher Ansprüche darstellt und

d)
sich die Parteien verpflichteten, den Schiedsspruch nicht nur anzuerkennen, sondern keine weitere Klage und kein weiteres Verfahren wegen des Bildnisses Amalie Zuckerkandl, wo und vor welchem Gericht oder Behörde auch immer, anhängig zu machen.

Zu bemerken ist noch, dass sich die Republik Österreich im Arbitration Agreement (Punkt 8) zur Zahlung des Honorars der Schiedsrichter und der damit zusammenhängenden Kosten verpflichtet hat, dies unabhängig vom Ausgang des Schiedsverfahrens; die klagenden Parteien und Maria V. Altmann sowie ihre Miterben trugen sohin lediglich ihre eigenen Vertretungskosten.
5. Abschließend und im Zusammenhalt mit den angeführten Vereinbarungen ist noch zu erwähnen, dass mit separater Erklärung der beklagten Partei vom 17. Mai 2005 sich die Republik Österreich gegenüber Maria V. Altmann und ihren Miterben bezüglich der Beendigung des US-amerikanischen Prozessrechtsverhältnisses verpflichtete, für den Fall, dass das Schiedsgericht feststellt, dass gemäß Kunstrückgabegesetz 1998 die Voraussetzungen für die unentgeltliche Rückgabe der Gemälde an die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer gegeben sind, die Übergabe der Gemälde an die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer in Übereinstimmung mit dem Spruch des Schiedsgerichtes und den Vereinbarungen zwischen den Parteien zu veranlassen; Hintergrund hiefür war, dass der Schiedsspruch selbst auf Basis des zitierten Gesetzes nur auf Feststellung des Vorliegens oder Nichtvorliegens der Voraussetzungen für eine unentgeltliche Rückgabe lauten konnte, sodass zur Bereinigung des US-amerikanischen Verfahrens auch diese Zusatzerklärung erforderlich war. 

6. Auf Basis der getroffenen Vereinbarungen sowie nunmehr beendeter Streitanhängigkeit in den USA wurde nachfolgend der bereits erwähnte Kunstrückgabebeirat befasst, welcher in der Sitzung vom 29.06.2005 einstimmig den Beschluss fasste, der Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur nicht empfehlen zu können, das nachfolgend im Schiedsverfahren und auch nun verfahrensgegenständliche Porträt von Gustav Klimt, Amalie Zuckerkandl, an die Rechtsnachfolger nach Amalie Zuckerkandl oder nach Ferdinand Bloch-Bauer auszufolgen. Diese Entscheidung des Kunstrückgabebeirates führte nachfolgend zu den Schiedsgerichtsklage der klagenden Parteien vom 21.11.2005 sowie zur Schiedsgerichtsklage von Maria V. Altmann und ihren Miterben vom 22.11.2005; bezüglich beider Klagen erfolgte mit Schiedsspruch vom 07.05.2006 eine für die jeweils klagenden Parteien negative Entscheidung.
7. Nur am Rande ist noch anzufügen, dass bezüglich der fünf Gemälde von Gustav Klimt, nämlich Adele Bloch-Bauer I, Adele Bloch-Bauer II und der drei Landschaften, das Schiedsgericht am 15.01.2006 in Punkt 2 des Schiedsspruches feststellte, dass die Voraussetzungen des Kunstrückgabegesetzes 1998 für eine unentgeltliche Rückgabe der genannten Bilder an die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer erfüllt sind, worauf nachfolgend eine Restitution an Maria V. Altmann und ihre Miterben erfolgte; der Schiedsspruch selbst wurde auch in der Fachliteratur diskutiert (beispielsweise Karl Claus, „Das Klimturteil“, Anwaltsblatt 2006/06 S. 333 ff.).
B e w e i s :
Arbitration Agreement vom Mai 2005 samt Übersetzung (Beilage ./1);

Joinder Agreement vom Mai 2005 samt Übersetzung (Beilage ./2);

Schiedsrichtervertrag vom Juli 2005 (Beilage ./3);


Erklärung der bekl. Partei vom 17.05.2005 samt Übersetzung (Beilage ./4);


Empfehlung des Kunstrückgabebeirates vom 29.06.2005 (Beilage ./5);


Schiedsspruch in gegenständlicher causa vom 07.05.2006 (Beilage ./6);


weitere Beweise vorbehalten.

III. Vorbringen:
1. Die Aufhebungsklage an das Landesgericht für ZRS Wien wird auf Seite 2 damit begründet, dass „mit Schiedsklage vom 21. November 2005“ „die Feststellung begehrt“ worden sei, dass das gegenständliche Bild „Amalie Zuckerkandl“ unter das Kunstrückgabegesetz, BGBl I Nr. 181/ 1998, vom 4. Dezember 1998 falle und „dieses Bild deshalb von der Republik Österreich an die klagenden Parteien herauszugeben“ sei; mit „Schiedsurteil vom 7. Mai 2006“ sei „diese Klage abgewiesen“ worden. Diese Darstellung ist allein schon deswegen verfehlt, weil zwar richtigerweise das Schiedsbegehren korrekt wiedergegeben worden ist, jedoch das Schiedsgericht - wie unter Punkt II, Punkt 2 und 3, dargestellt - lediglich darüber zu befinden hatte, ob die Voraussetzungen für die unentgeltliche Rückgabe des Gemäldes nach dem Kunstrückgabegesetz 1998 gegeben sind und bejahendenfalls, ob das Gemälde an die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer oder an die Familie Müller Hofmann zu restituieren ist (vergleiche Joinder Agreement, Punkt 3).

Der Schiedsspruch hatte also gemäß Parteienvereinbarung im Arbitration Agreement als auch im Joinder Agreement lediglich feststellenden Charakter und erging „wegen Feststellung“ (Schiedsspruch, S. 1, wonach unter Klagsabweisung festgestellt wurde: “Die Voraussetzungen des § 1 des Bundesgesetzes über die Rückgabe von Kunstgegenständen aus den Österreichischen Bundesmusen und Sammlungen vom 14. Dezember 1998, BGBl I Nr. 181/ 1998, für eine unentgeltliche Rückgabe des Bildes „Amalie Zuckerkandl“ von Gustav Klimt an die Erben von Ferdinand Bloch-Bauer oder an die Familie Müller-Hofmann sind nicht erfüllt.“). 
Zu einer anderen Entscheidung war das Schiedsgericht auch gar nicht berufen, zumal dies eine Überschreitung der schiedsvertraglichen Grundlagen, nämlich des Arbitration Agreement, des Joinder Agreement als auch des Schiedsrichtervertrages gewesen wäre; hinzutritt, dass hiemit das Schiedsgericht auch den Boden der zitierten Gesetzesstelle verlassen hätte, zumal das Kunstrückgabegesetz 1998 selbst lediglich ermächtigenden Charakter hat, nämlich nach Anhörung des Kunstrückgabebeirates gemäß § 3 leg. cit. den zuständigen Bundesminister zu ermächtigen, unentgeltlich an die ursprünglichen Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger von Todes wegen zu übertragen, soferne die Voraussetzungen gemäß § 1 Z 1 bis 3 leg. cit. (in concreto § 1 Z 2 leg. cit.) vorliegen. Ratio der Etablierung des Schiedsgerichtes war es nämlich, durch dessen feststellenden Schiedsspruch der zuständigen Ressortministerin neben der gesetzlich vorgesehenen Anhörung des Kunstrückgabebeirates mit dem Schiedsspruch eine weitere Entscheidungsgrundlage an die Hand zu geben, nicht jedoch sich selbst dieser Entscheidung zu begeben, dies trotz Zusicherung der beklagten Partei, dem Schiedsspruch Rechnung zu tragen, sodass die Insinuierung einer meritorischen, leistungsabweisenden Entscheidung durch den Schiedsspruch gemäß Vorbringen unzutreffend ist.
2. Unzutreffend ist auch, mit der richtigerweise als „Aufhebungsklage“ bezeichneten „Klage auf gerichtliche Aufhebung eines Schiedsspruchs gemäß § 595 Abs. 1 ZPO“, sohin einer prozessualen Rechtsgestaltungsklage (vergleiche Fasching, Zivilprozeßrecht², RZ 2223; Rechberger-Simotta, Zivilprozessrecht6, Rz 965), ein Feststellungsbegehren auf Vorliegen der Voraussetzungen für eine unentgeltliche Rückgabe des Bildes Amalie Zuckerkandl an die klagenden Parteien zu verbinden, zumal das Aufhebungsverfahren auf die Prüfung beschränkt ist, ob im Schiedsgerichtsverfahren die Mindestgarantien eines rechtsstaatlichen Erkenntnisverfahrens gewährleistet gewesen sind, das Schiedsgericht nicht die Grenzen seiner Zulässigkeit überschritten hat und der Schiedsspruch nicht den Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung widerspricht (vergleiche Rechberger-Simotta, a.a.o.). Das Begehren der Aufhebungsklage kann sohin nur auf Aufhebung des Schiedsspruchs gerichtet sein (vgl. auch Fasching, a.a.O., Rz 2223). 
Im Schiedsverfahren also verfolgten die klagenden Parteien entgegen der im Arbitration und Joinder Agreement festgehaltenen Vereinbarungen ein Leistungsbegehren, im nunmehr anhängig gemachten Zivilprozess auch ein Feststellungsbegehren, wobei sich das Aufhebungsbegehren nicht nur gegen den Schiedsspruch, sondern auch gegen den Schiedsvertrag selbst richtet; die Aufhebung des Schiedsvertrages ist jedoch in den taxativ aufgezählten Aufhebungsgründen der von den klagenden Parteien selbst relevierten Bestimmung des § 595 Abs. 1 ZPO nicht enthalten, sie übersehen, dass lediglich der Schiedsspruch aufgehoben werden kann, soferne einer der in den Ziffern 1 bis 7 angeführten Aufhebungsgründe vorliegt. Das auf Aufhebung des Schiedsvertrages lautende Klagebegehren und das angeführte Feststellungsbegehren sind daher jedenfalls verfehlt.
Der leichteren Lesbarkeit wegen übernimmt auch die beklagte Partei die Numerierung der gesetzlichen Bestimmungen der ZPO vor Inkrafttreten des SchiedsRÄG 2006, BGBl. I, 7/ 2006.
Angefochten werden kann der Schiedsspruch nur aus den im § 595 Abs. 1 ZPO taxativ aufgezählten Aufhebungsgründen, wozu auch (Z 1) das Fehlen eines wirksamen Schiedsvertrages zählt, nicht jedoch der Schiedsvertrag selbst; unter Berufung auf die angezogene Gesetzesstelle des § 595 Abs. 1 leg. cit. ist daher die begehrte „Aufhebung des Schiedsvertrages“, gemeint des Joinder Agreement (Klage, S. 3), verfehlt.
3. Kurz gefasst wird seitens der klagenden Parteien vorgebracht:
a)
es liege „kein gültiger Schiedsvertrag“ vor, 

b)
der Schiedsspruch sei „mit den Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung 
(orde public) unvereinbar“ bzw. sei das „Schiedsverfahren in einer Weise durchgeführt“ worden, welche den genannten Grundwertungen widerspräche und
c)
rechtfertigten nach Zustellung des Schiedsspruchs „neu hervorgekommen(e) Beweismittel“ hilfsweise einen „Wiederaufnahmegrund gemäß § 530 Abs. 1 Z 7 ZPO“ (Klage, S. 3 unten). 

ad a)

1. Zur behaupteten Unwirksamkeit des Schiedsvertrages, des Joinder Agreement,  bringen die klagenden Parteien auf den S. 4 bis 8 der Klage eingangs vor, dass wegen behaupteter Verletzung des Rechts auf „equal footing“ ein Verstoß gegen § 595 Abs. 1 Z 1 und 6 ZPO vorliege.
Diesen Ausführungen ist entschieden entgegenzutreten.

Unter Inanspruchnahme der eigentlich aus dem US-amerikanischen Rechtssystem entwickelten equal footing doctrine (ursprünglich bezogen auf den Beitritt neuer Mitgliedsstaaten zu den 13 Gründungsstaaten der USA unter selben Konditionen) versuchen die klagenden Parteien unter Hinweis darauf, einen Anspruch auf das gegenständliche Bild „seit Jahren gegenüber der Republik Österreich geltend gemacht“ zu haben, darzustellen, letztendlich in ihren Menschenrechten verletzt worden zu sein, da sie „ – nolens volens unterschrieben bzw. unterschreiben (haben) müssen“ (Klage, S. 7, oben), wobei die beklagte Partei „ihre faktische Überlegenheit gegenüber den klagenden Parteien“ „dazu ausgenützt“ habe, „die klagenden Parteien zur Annahme von Bestimmungen zu nötigen, die ihr im Verfahren ein Übergewicht über die klagenden Parteien einräumt“ (Klage, S. 7, Mitte); dadurch wäre die „richterliche Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Unbefangenheit tangiert“ (Klage, a.a.O.) und sohin „der vorliegende Schiedsvertrag (Joinder Agreement) auch nach österreichischem Recht gemäß § 879 Abs. 1 und 3 ABGB ungültig“ (Klage, S. 8, oben und unten); wegen Verstoßes gegen „Artikel 6 EMRK“ sei daher das Joinder Agreement „wegen des Verstoßes gegen die gebotene Besetzungsparität ungültig bzw. zur Gänze unwirksam und“ habe „das Gericht daher den Schiedsspruch aufzuheben und in der Sache selbst zu entscheiden“.
Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen, ja Vorwürfe der schwersten Rechtsverletzungen, die immerhin nicht nur auf die Aufhebung des Schiedsspruches, sondern contra legem auch auf die Aufhebung des Schiedsvertrages (Joinder Agreement) abzielen, stellt sich wohl eingangs die Frage, warum  sich die klagende Parteien auf dieses Verfahren überhaupt eingelassen haben, ja nicht nur eingelassen haben, sondern weder im Zusammenhang mit der Unterfertigung des Joinder Agreement (unter gleichzeitiger Kenntnisnahme des Arbitration Agreement) noch des Schiedsrichtervertrages noch in der Schiedsverhandlung selbst, bei welcher Sie ebenso anwaltlich vertreten waren, auch kein einziges Mal die beklagte Partei bzw. das Schiedsgericht mit diese Vorwürfen konfrontiert haben, sondern im Gegenteil, all dies gegen sich haben wirken lassen. Die klagenden Parteien haben sich anlässlich der mündlichen Schiedsgerichtsverhandlung am 28.02.2006 nach einem kurzen Eröffnungsstatement des Vorsitzenden, o.Univ.Prof. Dr. Peter Rummel, ohne weiteres Zögern oder Zutun ab initio in das Verfahren eingelassen und – nach Hinweis des Vorsitzenden auf das „ordnungsgemäße Parteiengehör“ bezüglich eines unverlangten Schriftsatzes (Protokoll, S. 3, oben) – sofort zu einer am Vortag telefonisch gemachten Ankündigung, nämlich Frau Ruth Pleyer als Zeugin hören zu wollen, Stellung genommen (Protokoll, a.a.O.). Gemessen an der Schwere der nunmehr erhobenen Vorwürfe erscheint es der beklagten Partei nicht wirklich nachvollziehbar, warum die nunmehr in der Klage erhobenen Vorwürfe bzw. Fragen nicht im Zusammenhang mit der Anbahnung des Schiedsverfahrens, der Vertragserrichtungen und der Durchführung des Verfahrens releviert worden sind, sondern erst zum jetzigem Zeitpunkt und mit dem Wissen des Ergebnisses des Schiedsverfahrens. 
Die erhobenen Vorwürfe halten jedoch einer inhaltlichen Überprüfung nicht stand:

Der Hintergrund gegenständlicher Auseinandersetzungen betreffend des Bildnisses Amalie Zuckerkandl ist eben – im Unterschied zu sonstigen Restitutionsforderungen und -verfahren, dass dieses Bild sowohl von Maria V. Altmann und ihren Miterben also auch von den klagenden Parteien von der Republik Österreich herausgefordert wird, wobei die Republik Österreich – wie durch die Beiratsentscheidung und den Schiedsspruch bestätigt – den Rechtsstandpunkt einnimmt, selbst rechtmäßige Eigentümerin des Bildnisses auf Grund des am 17. März 1998 abgeschlossenen Schenkungsvertrages zwischen Dr. Vita Künstler als Geschenkgeberin einerseits und der Republik Österreich als Geschenknehmerin andererseits zu sein.

Bedenkt man weiters, dass das gegenständliche Bild jedenfalls seit der Klagsführung von Maria V. Altmann und einigen Miterben beim United States District Court for the Central District of California seit dem Herbst 2000 in den USA streitverfangen gewesen ist, so ist es eigentlich unverständlich, den durch das Arbitration Agreement, das Joinder Agreement und den Schiedsrichtervertrag auch den klagenden Parteien eröffneten Weg in einem dreipersonalen Prozessverhältnis mit zwei alternativen Klägergruppen nunmehr in der vorgenommenen Weise zu diskreditieren. Evident ist doch, dass gerade erst durch das Arbitration Agreement gesichert werden konnte, gegenständliche causa unter österreichische Jurisdiktion zurückzubekommen und auf diesem Wege eine Regelung für sämtliche in diesen Streitfall einbezogenen Parteien zu erreichen; bei Fortführung des US-amerikanischen Verfahrens wäre den nunmehr klagenden Parteien bei einem nach US-amerikanischen Recht nicht unvorstellbarem, negativen Prozessausgang für die Republik Österreich jegliche Möglichkeit der Partizipation an einem Verfahren unter strikter Anwendung österreichischen Rechts verloren gegangen. Auch die beklagte Partei hatte nur diese Chance, auf diesem Weg gewährleisten zu können, dass sich unter Bedienung des Joinder Agreement sämtliche Parteien an diesem Verfahren beteiligen können, und hätte die beklagte Partei, soferne sie sich tatsächlich in ihren Rechten verletzt wähnte, beim Abschluss des Joinder Agreement und des Schiedsvertrages, jedenfalls aber auch noch in der Schiedsverhandlung selbst ihre nun erstmals behaupteten Ansprüche auf Auswahl eines eigenen Schiedsrichters zu Gehör bringen können; all dies haben aber die klagenden Parteien unterlassen, ein solches Ansinnen wird erstmals mit der nun vorliegenden Klage erhoben.
Gerade durch das Arbitration Agreement im Zusammenhalt mit dem Joinder Agreement konnte erreicht werden, dass nunmehr nach österreichischem Recht sich auch der Kunstrückgabebeirat gemäß Kunstrückgabegesetz 1998 mit den Ansprüchen der Altmann-Gruppe und der Familie Müller Hofmann befasst. Dieser fasste am 29.06.2005 einstimmig den Beschluss, keine Rückgabeempfehlung auszusprechen und zwar weder zugunsten der Altmann-Gruppe noch zugunsten der klagenden Parteien; dass dies „aus leicht verständlichen Gründen“ (Klage, S. 4, unten) erfolgt sei, ergibt sich jedenfalls allein aus der Begründung der Beiratsentscheidung nicht; im Gegenteil, dieser hat unter Abwägung der vorliegenden Fakten klar ausgesprochen, dass der Ermächtigungstatbestand des § 1 Z 2 Kunstrückgabegesetz 1998 nicht vorliegt und dies abschließend begründet (Beschluss des Beirates vom 29.06.2005, S. 2 f.). Das Schiedsverfahren war also sohin für die klagenden Parteien eine weitere Chance, ihre vermeintlichen Ansprüche geltend zu machen; dies der beklagten Partei gegenüber nun quasi zum Vorwurf zu machen, und zwar erst nach Abschluß des Verfahrens, ist zumindest sonderbar. 
2. Soferne man dem Argument der klagenden Parteien (S. 5, oben), folgt, wonach erst  „durch den Abschluss der Schiedsvereinbarung“ „der fragliche Restitutionsanspruch zwischen den Streitteilen justiziabel“ wurde, stellt sich auch die Frage, wo dann eigentlich inhaltlich die Beschwer der klagenden Parteien liegt. Einerseits wird argumentiert, gleichsam in ein Verfahren „nolens volens“ (S. 7, oben), also doch auch wollend(!), genötigt worden zu sein, andererseits aber doch eingeräumt, dass durch die Schiedsvereinbarung selbst erst überhaupt ein einklagbarer Rechtsanspruch gegeben sei. Zu Ende gedacht bedeutet dies also, dass die klagenden Parteien sich dadurch beschwert erachten, dass ihnen über die Entscheidung des Kunstrückgabebeirates hinaus die Möglichkeit eingeräumt worden ist, neuerlich ihre Ansprüche inhaltlich und durch ein aus drei Rechtsexperten zusammengesetztes Schiedsgericht überprüft zu wissen, welches strikt unter Anwendung von österreichischem Recht (vgl. hiezu das Arbitration Agreement, Punkt 5: „The Panel shall decide all issues persuant to Austrian law, including without limitation Austrian Civil Law and Civil Procedure Law.“; Schiedsrichtervertrag, Punkt 1.: „für anwendbar erklärte(s) österreichische(s) Zivil- und Zivilprozessrecht“) zu entscheiden hatte. Die beklagte Republik Österreich hat sich also freiwillig und lediglich im Zusammenhang der „Rückholung“ des US-amerikanischen Prozesses, in welchem eben auch das gegenständliche Bild streitverfangen gewesen ist, bereit erklärt, mit dem Schiedsverfahren betreffend des Porträts Amalie Zuckerkandl sowie dem Joinder Agreement ein forum zu schaffen, bei welchem alle drei involvierte Parteien eine Entscheidung über ihren Anspruch erlangen konnten.
Umgekehrt betrachtet wäre wohl die Rechtsposition der klagenden Parteien keinesfalls besser gewesen bzw. geworden, führt sie doch selbst aus, erst durch das zum Schiedsverfahren führende Vertragswerk einen einklagbaren Einspruch erhalten zu haben (Klage, S. 5, oben).

3. Zwar kann man durchaus argumentieren, dass allein deswegen die klagenden Parteien gegenüber der beklagten Partei (aber auch gegenüber Maria V. Altmann und ihren Miterben) keine Verpflichtung aufgrund des Abschlusses des Joinder Agreement haben, wobei dieser Meinung durchaus beigetreten wird, doch verwundert es dennoch, dass die nun behaupteten, schweren Verletzungen von Rechtsvorschriften, auf welche sich die klagenden Parteien sehenden Auges und ohne je auch nur ein Wort darüber zu verlieren eingelassen haben, erst jetzt releviert werden: Mag zwar die Einräumung des Schiedsverfahrens per se akzeptiert sein, so wäre den klagenden Parteien (lediglich) durch die Form und Ausgestaltung des Schiedsverfahrens Unrecht geschehen. Seltsam bleibt dennoch, warum dies, einschließlich der Frage der Bestellung eines eigenen Schiedsrichters, nie angesprochen worden ist.
Wie bereits dargestellt haben die klagenden Parteien selbst auch in der Schiedsgerichtsverhandlung am 28.02.2006 weder eingangs noch während des Verfahrens die gegenständliche Frage releviert.

Die klagenden Parteien haben - ohne je Widerspruch erhoben zu haben - die Vertragslage akzeptiert, die nunmehr relevierte Frage der Form, nämlich die Zusammensetzung des Schiedsgerichts, war für sie hiebei nie ein Thema. Es ist auch müßig, zu beurteilen, welche Reaktionen ein Änderungswunsch bezüglich des Joinder Agreement, beispielsweise auf Erhöhung der Schiedsrichteranzahl durch Nennung eines „eigenen Schiedsrichters“ – sohin auf ein vierköpfiges Gremium mit casting vote des Vorsitzenden -, gehabt hätte, zumal ein diesbezüglicher Vorschlag auch nie unterbreitet worden ist; im Gegenteil, die klagenden Parteien haben bewusst jegliche eigene Positionierung unterlassen und „ohne Wenn und Aber“ die vorliegende Regelung akzeptiert; dass dies wie behauptet (Klage, S. 5, unten) nach dem Motto „Friss Vogel, oder stirb!“ erfolgt sei, widerstreitet jedenfalls dem vorliegenden Protokoll der mündlichen Schiedsgerichtsverhandlung vom 28.02.2006; ein Alternativbegehren, ein Änderungswunsch, ja auch nur die geringste Diskussion über die vorliegende Vertragslage wurde seitens der klagenden Parteien nicht geführt und offensichtlich auch nicht intentiert, andernfalls es auch nicht verständlich wäre, warum die gegenständliche Frage bei anwaltlich vertretenen Parteien nicht zu einem früheren Zeitpunkt geltend gemacht worden ist. 
Nunmehr die Kostentragung des Schiedsverfahrens durch die Republik Österreich, welche gerade auf Grund der Komplexität gegenständlicher causa mit zwei unterschiedlichen Anspruchswerbern Interesse hatte, mit diesem forum eine endgültige Streitbeilegung zu erreichen, wenig schmeichelhaft als  „wohltönendes benefit“ (Klage, S. 5, unten) zu bezeichnen, erscheint nicht nur auf Grund der Höhe der seitens der Republik Österreich gemäß Schiedsrichtervertrag damit übernommenen Kosten (Punkt 2. des Vertrages, Honorar) eine schlichte Sicht der Dinge; keinesfalls handelte es sich auch um eine lediglich „scheinbar generöse Geste“ (Klage, S. 6, oben), zumal es einfach unrichtig ist, dass die klagenden Parteien „keinen Schiedsrichter bestellen“ „durften“ (Klage, a.a.O.), sondern – wie auch aus dem Tagsatzungsprotokoll der mündlichen Schiedsgerichtsverhandlung vom 28.02.2006 hervorgeht – an dieser Fragestellung überhaupt kein Interesse hatten, sohin weder vor ihrer Unterschriftsleistung unter das Joinder Agreement und den Schiedsrichtervertrag noch nachher. Die klagenden Parteien haben sich daher ohne Widerspruch in das Verfahren eingelassen, post festum und aus der Perspektive eines verlorenen Schiedsverfahrens heraus erst jetzt diese Frage zu relevieren, ist nur vom Ergebnis des Verfahrens aus betrachtet nachvollziehbar.
4. In diesem Lichte verlieren auch die von den klagenden Parteien ins Treffen geführten Hinweise auf Artikel 6 EMRK bezüglich des darin normierten Rechtes auf ein faires Verfahren (Klage, S. 6 u. 8) ihre Berechtigung, zumal der Normschutz des Artikel 6 EMRK auf die grundsätzlichen, fundamentalen Regelungen eines fairen Verfahrens abstellt, keinesfalls aber den selbst determinierten Spielraum einer Partei einschränkt; wenn daher die klagenden Parteien auf ein ihnen grundsätzlich zukommendes Recht verzichten, ist dies keine Verletzung ihres Rechtes gemäß der EMRK. Es kann auch nicht dahingehend argumentiert werden, dass es sich in concreto um kein dispositives Recht der klagenden Parteien handelt, zumal gerade die Gestaltung von Schiedsverfahren, beginnend mit der Ausformulierung des Schiedsvertrages, der inhaltlichen Gestaltung des Verfahrens und der Auswahl des anzuwendenden Rechtes, in der Parteiendisposition liegt; daran vermag auch nicht eine grundsätzlich extensive Auslegung des Anwendungsbereichs des Artikel 6  EMRK (vergleiche Walter-Mayer9, Bundesverfassungsrecht, Rz 1487/1) etwas zu ändern.

Sofern die klagenden Parteien aus der Zusammenfassung von Kurt Heller, der verfassungsrechtliche Rahmen der privaten internationalen Schiedsgerichtsbarkeit [1996], etwas zu gewinnen suchen, so sind sie darauf zu verweisen, dass zwar grundsätzlich die Bestellung der Schiedsrichter eine Gleichbehandlung der Parteien („equal footing“) widerspiegeln soll, konkret jedoch keine Antwort darauf gegeben wird, wie im Falle eines Verzichtes einer Partei, einen eigenen Schiedsrichter zu benennen, vorzugehen ist. Gerade unter der „equal footing-doctrine“ ist auch der Verzicht einer Partei zulässig, sofern sie dennoch ihre Rechte gewahrt sieht; lediglich sich um diese Frage nicht zu kümmern oder richtigerweise sich nicht gekümmert haben zu wollen und nachfolgend zu remonstrieren, ist jedenfalls zu wenig. Zu bemerken ist auch, dass Kurt Heller (a.a.O., S. 18) ausführt, dass die EMRK bei Beurteilung des Falles Bramelid und Malmström (Zitat a.a.O., S. 17) festhält, dass „die Schiedsrichter unparteiisch sein müssten, jedoch sei die Unparteilichkeit bis zum Beweis des Gegenteiles zu vermuten“. Ein Beweis bezüglich der Parteilichkeit der Schiedsrichter wird nicht vorgelegt, nicht einmal eine konkretisierte Behauptung wird seitens der klagenden Parteien erhoben. Die Argumentation zielt rein auf den formalen Aspekt keines eigenen Schiedsrichters ab, wobei – wie bereits ausgeführt – die klagenden Parteien an der Ernennung eines eigenen Schiedsrichters auch gar kein – zumindest aktenmäßig belegbares – Interesse gezeigt haben.

Richtig betont daher fortfolgend Kurt Heller (a.a.O., S. 19, unten), dass die Beschwerde bei der EKMR wegen Verletzung des Artikel 6 EMRK erfolglos blieb, und zwar „unter Hinweis und in Fortsetzung der Entscheidung 1197/61“, sodass die EKMR zu dem Schluss kam, „dass durch freiwilligen Abschluss der Schiedsvereinbarung wirksam auf die Rechte auf Artikel 6 EMRK verzichtet wurde“. Deutlicher kann wohl nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass es sich tatsächlich um ein dispositives Recht handelt, auf welches auch in diesem Fall die klagenden Parteien verzichtet haben, sodass nachfolgend sie dies dem Vertragspartner, genauer genommen einem der Vertragspartner des Arbitration Agreement, des Joinder Agreement und des Schiedsrichtervertrages nicht zum Vorwurf machen können. Die EKMR betont außerdem, dass man „den rechtlichen Rahmen (legal framework) in Betracht ziehen müsse, in welchem das Schiedsverfahren stattfand“, womit genau auch die Fragestellungen des gegenständlichen Falles umrissen sind. Allein aus dem plakativ erhobenen Vorwurf, die beklagte Partei habe Artikel 6 EMRK verletzt, ist sohin für die klagenden Parteien nichts zu gewinnen, sie selbst haben sich freiwillig und unter Verzicht auf ihre Dispositionsmöglichkeiten dem gegenständlichen Schiedsverfahren unterworfen und sich mit der Besetzung des Schiedsgerichts, dem procedere sowie dem anzuwendenden Recht einverstanden erklärt; seriöserweise kann sohin der Vorwurf, in eigenen Rechten durch den Vertragspartner Republik Österreich verkürzt worden zu sein, nicht erhoben werden, dies auch nicht durch die ebenso plakativ behauptete Verletzung des Gleichheitsgebotes (Klage, S. 7, unten; richtig wohl: Artikel 2 StGG), zumal diese Bestimmung als auch die weiter determinierenden Bestimmungen des Artikel 7 Abs. 1 B-VG sowie Artikel 14 EMRK einen gänzlich unterschiedlichen Normzweck ansprechen (vergleiche Walter-Mayer9, a.a.O., Rz 1341 ff.); dass die klagenden Parteien wegen ihres Geschlechtes, ihrer Rasse, Sprache, Religion oder politischen oder sonstigen Anschauungen bzw. nationaler oder sozialer Herkunft diskriminiert wurden, vermögen wohl ernsthaft nicht einmal die klagenden Parteien selbst zu behaupten.
Zusammengefasst kann daher festgehalten werden, dass die klagenden Parteien kein ihre Behauptung stützendes und verifizierbares Argument anzugeben vermögen, warum der Schiedsvertrag (das Joinder Agreement) „ungültig“ sei bzw. gegen „Artikel 6 EMRK“ (Klage, S. 8, oben) verstoßen solle; ein Aufhebungsgrund gemäß § 595 Abs. 1 Z 1 ZPO i.S. einer Unwirksamkeit des Schiedsvertrages liegt jedenfalls nicht vor.
5. Bemerkenswert ist auch der Hinweis auf Rechberger2, ZPO, § 597 Rz 6, (Klage, S. 8, unten), wonach das erkennende Gericht berufen wäre, den Schiedsspruch aufzuheben und  in der Sache selbst zu entscheiden. Übersehen wird hiebei nämlich, dass sich das Zitat nur auf den Ausnahmefall der gleichzeitigen Aufhebung des Schiedsvertrages bzw. Feststellung des Fehlens eines solchen bezieht sowie auf JBl 1953, 572, sohin auf alte Literatur, stützt; sowohl Fasching, Zivilprozessrecht², Rz 2223, und auch Rechberger-Simotta, Zivilprozessrecht6 [Auflage 2003], Rz 966, führen ausdrücklich nur mehr aus, dass das Urteil in einem Verfahren nach §§ 595 ff. ZPO auf Aufhebung des angefochtenen Schiedsspruchs gerichtet ist und die Aufhebungsklage entweder abweist oder den Schiedsspruch rechtsgestaltend ganz oder teilweise aufhebt; eine meritorische Erledigung wird nicht angesprochen, eine solche ist auch durch die Bestimmungen der §§ 577 ff. ZPO, insbesondere § 595 leg. cit. auch nicht gedeckt. Richtigerweise verweisen Rechberger-Simotta, a.a.O., in diesem Zusammenhang auch auf die Bestimmung des § 595 Abs. 2 leg. cit, wonach erst nach zweimaligem Aufheben eines Schiedsspruches gemäß Abs 1 Z 2 bis 7 leg. cit. der die Grundlage dieser Schiedssprüche bildende Schiedsvertrag unwirksam wird.

6. Gerade unter Hinweis auf die Rechtslage und die Literatur ergibt sich daher zusammengefasst, dass ein Verstoß gegen § 595 Abs. 1 Z 1 ZPO nicht vorliegt, eine Aufhebung des Schiedsvertrages selbst ist jedenfalls durch die angezogene Gesetzesbestimmung nicht gedeckt. Die Entscheidung des Gerichtes kann daher nur auf Klagsabweisung bzw. bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen auf Aufhebung des Schiedsspruches lauten und daher rein kassatorisch ergehen. Zu bemerken ist noch, dass auch § 611 Abs. 1 ZPO in der Fassung des SchiedsRÄG 2006, BGBl I 7/2006, vom 13.01.2006 ausdrücklich nur von einer Klage auf gerichtliche Aufhebung des Schiedsspruches spricht; ein argumentum e contrario ist aber deswegen für die vorher bestehende Rechtslage nicht zulässig, zumal die nunmehrigen verba legalia lediglich eine Verdeutlichung der bisherigen Bestimmung des § 595 ZPO („der Schiedsspruch ist aufzuheben ...“) darstellen. 
B e w e i s : 
wie bisher;
Protokoll der Schiedsgerichtsverhandlung vom 28.02.2006 (Beilage ./7);


weitere Beweise vorbehalten.
ad.b)
1. Entgegen der Ansicht der klagenden Parteien ist daher das Aufhebungsverfahren auf die Prüfung beschränkt, ob im Schiedsgerichtsverfahren die Mindestgarantien eines rechtsstaatlichen Erkenntnisverfahrens gewährleistet waren, das Schiedsgericht die Grenzen seiner Zulässigkeit nicht überschritten hat und der Schiedsspruch nicht den Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung widerspricht (Rechberger-Simotta, a.a.O., Rz 965). Unter den Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung (ordre public) werden „vor allem die tragenden Grundsätze der Bundesverfassung, des Straf-, Privat- und Prozeßrechts, aber auch des öffentlichen Rechts verstanden. Maßgebend für die in diesem Rahmen mögliche Überprüfung ist nicht die Begründung, sondern das Ergebnis des Schiedsspruchs. Der Kreis der durch die Rechtsordnung geschützten Grundwertungen ist enger als der Bereich des zwingenden Rechts“ (Rechberger-Simotta, a.a.O., Rz 965).

2. Mit den auf Seite 8, unten, der Klage beginnenden Ausführungen relevieren die klagenden Parteien behauptete ordre public-Widrigkeiten bzw. die Führung des Schiedsverfahrens in ordre public-widriger Weise (auch Klage, S. 3, unten).
Für diese nunmehr so scharf kritisierte Verhandlungsführung haben sich die klagenden Parteien am Schluss des Schiedsverhandlung ausdrücklich bedankt (Protokoll der Schiedsverhandlung vom 28.02.2006, S. 147, Mitte: „Ich bedanke mich für die Verhandlungsführung und die Mühe im Zusammenhang mit der Vorbereitung.“).

3. Unabhängig davon fällt auf, dass in einer Vielzahl der Ausführungen S. 8f. behauptete unrichtige Tatsachenfeststellungen auf Grund unrichtiger Beweiswürdigung bzw. unrichtige Anwendung von Erfahrungssätzen, gegebenenfalls quasi auch als sekundäre Verfahrensmängel gerügt werden, beispielsweise S. 9 Mitte, S. 15 oben, S. 16 unten, S. 17 Mitte, S. 18 unten, S. 19, S. 21 oben, S. 23 unten, S. 24 Mitte, S. 25 oben u. unten, S. 26 unten, S. 28  Mitte, S. 31 Mitte, S. 32 Mitte (bspw.: „Das Schiedsgericht stellte fest; sämtliche für die schiedsgerichtliche Entscheidung wesentlichen Feststellungen sind falsch; hat seine Meinung; diese Feststellung ist ungeheuerlich, ist schamlos – und sie ist in fast schon gemein zu nennender Weise falsch; es gibt im gesamten Akt keinen Anhaltspunkt dafür; die getroffene Feststellung … ist nachgerade zynisch; das Schiedsgericht hat sich mit diesen Urkunden wie mit anderen) gar nicht erst auseinandergesetzt; es hat … geschönt; für die Feststellung … keinerlei Indiz – vielmehr ist bei unvoreingenommener Betrachtung … mit der allgemeinen Lebenserfahrung; Feststellungen nicht aus dem Akteninhalt gewonnen;  einen Sachverhalt zugrunde legt, der aktenmäßig nicht erfasst ist“, um nur einige, wesentliche Passagen zu nennen). Behauptete Beweiswürdigungsmängel, sohin vermeintliche unrichtige Sachverhaltsfeststellungen, also Fehler bei der Lösung der Tatfragen, erreichen zweifelsfrei nicht das Niveau von ordre public-Widrigkeiten und sind daher nicht unter die Aufhebungsgründe gemäß § 595 Abs. 1 Z 6 ZPO zu subsumieren. 
Ein Schiedsspruch ist nämlich nicht allein schon deshalb unwirksam und sohin anfechtbar, weil das Schiedsgericht Beweisanträge ignoriert oder zurückgewiesen oder sonst den Sachverhalt unvollständig ermittelt hat (siehe beispielsweise RZ 1993/65; 5.5.1998 EvBl 1998/179 = JBl 1999,390 = SZ 71/82; Stohanzl, JN-ZPO15, § 595, E. 16 samt weiteren Nachweisen). Das Vorbringen der klagenden Parteien, dass nämlich Sach- und Rechtsvorbringen nicht berücksichtigt worden sei, rechtfertigt keinesfalls den Aufhebungstatbestand nach § 595 Abs 1 Z 6 leg. cit. (vergleiche hiezu auch Stohanzl a.a.O., § 595, E. 40). 
Vielmehr bedarf die von den klagenden Parteien relevierte ordre public-Widrigkeit eines Verstoßes gegen die sogenannten „Grundwertungen“ der österreichischen Rechtsordnung (vergleiche § 595 Abs. 1 Z 6 leg.cit.), worunter – wie bereits ausgeführt - vor allem die tragenden Grundsätze der Bundesverfassung, des Straf-, Privat- und Prozessrechtes, aber auch des öffentlichen Rechts fallen. Dies entspricht in etwa der ordre public-Fassung des § 6 IPRG und ist sohin auch enger als der Bereich des zwingenden Rechtes (siehe hiezu immolex 2001/8 = RdW 2000/ 440; Stohanzl, a.a.O., § 595, E. 31; Rechberger-Simotta, a.a.O., Rz 965). Eine vermeintliche, bloße Verletzung von anderen zwingenden Rechtsvorschriften reicht sohin – unabhängig davon dass sie in concreto nicht vorliegt – nicht aus; keinesfalls reichen aber „bloße“ unrichtige rechtliche Beurteilungen aus (vergleiche Stohanzl a.a.O, § 595, E. 35), unabhängig davon, dass sie nicht vorliegen.
4. Soferne also die klagenden Parteien versuchen, teilweise unter der Behauptung unrichtiger Rechtsauslegung bzw. Verfahrensführung unrichtige Beweiswürdigungs- und Tatsachenfeststellungen zu relevieren, so ist in Erwiderung hiezu auf das Vorbringen der beklagten Partei gemäß Klagebeantwortung im Schiedsverfahren vom 10.01.2006 sowie auf den Schiedsspruch vom 07.05.2006 zu verweisen. Das Vorbringen in der Klagebeantwortung im Schiedsverfahren wird sohin auch ausdrücklich zum Vorbringen in dieser Klagebeantwortung erhoben.
5. Unter dem Titel „unvertretbare Rechtsansicht“ betreffend des Nichtigkeitsgesetzes 1946, BGBl Nr. 106/ 1946, relevieren eingangs die klagenden Parteien behauptete Tatsachenmängel im Zusammenhang mit der Wertung des Verkaufs des Bildes Amalie Zuckerkandl an Dr. Vita Künstler durch das Schiedsgericht als eben keinen Notverkauf, wobei die klagenden Parteien die bereits bekannten Argumente ins Treffen führen. Es handelt sich jedoch bei der Frage des faktenmäßigen Ablaufes des Kaufvertrages, des sachverhaltsmäßigen Hintergrundes, des Verhältnisses Zuckerkandl/ Müller Hofmann zu Dr. Vita Künstler eindeutig um Fragen von Tatsachenfeststellungen und Beweiswürdigung, welche – wie bereits dargestellt - nicht geeignet sind, einen Schiedsspruch für unwirksam zu erklären (vergleiche Stohanzl, a.a.O., § 595, E. 16; E. 40.). Die klagenden Parteien unterlassen auch konkrete Ausführungen dahingehend, worin die pauschal behauptete ordre public-Widrigkeit liege; lediglich zu behaupten, es sei doch ein „Notverkauf“, reicht jedenfalls nicht aus.
6. Bezüglich der Ausführungen zum Kunstrückgabegesetz 1998 darf zur Vermeidung von unnötigen Weiterungen auf die Klagebeantwortung der beklagten Partei im Schiedsverfahren, S. 32 f., verwiesen werden, dies ebenso bezüglich der Ausführungen zum Nichtigkeitsgesetz (S. 33, unten, f., des zitierten Schriftsatzes). Den klagenden Parteien ist insofern zuzustimmen, dass es sich beim Nichtigkeitsgesetz um ein so genanntes „non self-executing“-Gesetz handelt, wobei jedoch den weiterführenden Überlegungen der klagenden Parteien im Zusammenhang mit dem 3. Rückstellungsgesetz, BGBl. Nr. 54/1947, nicht gefolgt werden kann. Zusammengefasst argumentieren nämlich die klagenden Parteien (Klage, S. 13, oben), dass im gegenständlichen Fall „der Erwerber“, sohin die Republik Österreich, nachzuweisen hätte, „dass die Vermögensübertragung auch unabhängig von der Machtergreifung des Nationalsozialismus erfolgt wäre“. Die klagenden Parteien argumentieren weiters (Klage, S. 13, unten), „das Schiedsgericht hat - trotz dieser Feststellungen – im Ergebnis eine Beweislastumkehr vorgenommen: anders als nach dem 3. RStG vorgesehen, hat es dem Opfer die zusätzliche Beweislast für die „Einziehung“ aufgebürdet. Diese rechtswidrige Beweislastumkehr trifft den Kern des Verhältnisses der Republik Österreich zu den Opfern des Nationalsozialismus…“. 
Diesen Ausführungen ist entschieden entgegenzutreten:

Nicht nur, dass außer der mehrfachen Betonung von rechtswidrigem und unvertretbarem Agieren des Schiedsgerichtes kein konkretisierbarer Vorwurf im Sinne einer ordre public-Widrigkeit gemäß der angezogenen Gesetzesstelle, basierend auf Judikatur oder Literatur, erhoben wird, erkennen die klagenden Parteien auch an, dass durch das damalige Rechtsgeschäft zwischen Zuckerkandl/ Familie Müller Hofmann und Dr. Vita Künstler es nicht zu einer Vermögensverschiebung zu Gunsten der Republik Österreich gekommen ist (diese hat erst durch den Schenkungsvertrag vom 17.03.1988 Eigentum erworben), sondern zu einer Vermögensverschiebung zu Gunsten Dris. Vita Künstler, wobei der genaue Zeitpunkt des Vermögensüberganges nicht mehr feststellbar ist.

7. Es ist wohl nicht einzusehen, dass heute die Republik Österreich im Rahmen der von den klagenden Parteien im 3. Rückstellungsgesetz erwähnten Beweislastumkehr betroffen sein soll, unabhängig davon, dass das Kunstrückgabegesetz 1998 eben nur auf das Nichtigkeitsgesetz, den darin angeführten Zeitrahmen und die dadurch pönalisierten entgeltlichen und unentgeltlichen Rechtsgeschäfte und sonstige Rechtshandlungen während der deutschen Besetzung Österreichs abstellt. Was die klagenden Parteien von der beklagten Partei verlangen, ist im Prinzip eine verschärfte Form einer probatio diabolica sui generis, zumal eben nicht die Republik Österreich durch das von den klagenden Parteien insinuierte, sie benachteiligende Rechtsgeschäft bzw. die „Entziehung“ bereichert gewesen ist, sondern eben Dr. Vita Künstler auch nach dem Zusammenbruch des III. Reichs bis zum Schenkungsvertrag ex 1988. Dr. Vita Künstler hat zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt (unter Darlegung der im Schiedsspruch sowie auch der in der Klagebeantwortung im Schiedsverfahren dargestellten Argumente) von der Familie Müller Hofmann das gegenständliche Bild erworben, der Argumentation der klagenden Parteien folgend müsste daher – im Sinne der geforderten Beweislastumkehr – die Erbringung dieser Last von ihr gefordert sein; nunmehr die Tragung der Beweislast von der Republik Österreich zu fordern, überschreitet die Grenzen zumutbarer Beweisführung, jedenfalls aber den Boden des anzuwendenden Kunstrückgabegesetzes 1998.
Für die von den klagenden Parteien als ordre public-Widrigkeit gerügte Beweiswürdigung besteht allein schon deswegen kein Raum besteht, da die Republik Österreich eben  seit 1945 nicht kontinuierlicher Eigentümer des Bildnisses Amalie Zuckerkandl ist, welches von ihr, der Republik, nach 1945 nicht zurückgestellt worden ist, sondern dieses in der Kriegszeit von Dr. Vita Künstler erworben worden ist, welche es auch noch über 40 Jahre danach behielt.

8. Der von den klagenden Parteien mehrmals für ihre Argumentation ins Treffen geführte Univ.Prof. Dr. Georg Graf M.A. (Chicago) führt in der NZ 11/2005, „Überlegungen zum Anwendungsbereich des § 1 Z 2 KunstrückgabeG“ auf Seite 331 aus:

„Berücksichtigt man diesen Entstehungskontext, so wird das Anliegen des Gesetzes deutlich: es soll die Rückgabe jener Kunstwerke ermöglicht werden, die nach dem Krieg nicht zurückgestellt wurden und sich im Eigentum der Republik Österreich befinden. Die Republik Österreich möchte nicht länger – wenn auch nur mittelbar – Profiteur derartiger nationalsozialistischer Vermögensentziehungen sein.“ Sowie in weiterer Folge: „in normativer Hinsicht sind für die Anwendung des § 1 Z 2 KunstrückgabeG somit zwei Gesichtspunkte wesentlich: Der erste ist das Unterbleiben der Rückstellung nach 1945; dieses führt dazu, dass das grobe Unrecht der Entziehung nach wie vor andauert und nicht durch den contrarius actus der Rückstellung rückgängig gemacht wurde. Der zweite wesentliche Gesichtspunkt ist, das Eigentum der Republik Österreich: Der Gesetzgeber hat nur für diesen öffentlichen Bereich die Rückgabe angeordnet, nicht aber bezüglich dritter, privater Eigentümer.“
Auch der von Graf geforderte actus contrarius ist Hermine Müller Hofmann angeboten worden, welche jedoch davon Abstand nahm („Nach Kriegsende habe ich Frau Müller-Hofmann – ihr Mann war inzwischen gestorben – gefragt, ob sie das Bild zurück haben wolle, worauf sie meinte, es wäre bei ihnen verbombt worden, da ihre Wohnung im Augartenpalais zerstört worden war, sie sei froh, dass es erhalten geblieben wäre und gönne es uns.“ Lebenserinnerungen Dris. Vita Künstler, zitiert nach der Klagebeantwortung im Schiedsverfahren, S. 19, Mitte). 
9. Aufgrund des Umstandes, dass das Anbot eines actus contrarius erfolgt ist, ist daher der Anwendungskernbereich von § 1 Z 2 Kunstrückgabegesetz nicht erfasst (Graf a.a.O. „nicht zurückgestellt wurde“); auch kann die Republik Österreich die von den klagenden Parteien geforderte Beweislastumkehr nicht treffen. Nicht quasi die Republik Österreich war Erwerberin im Zeitraum des Nichtigkeitsgesetzes, sondern Dr. Vita Künstler. Soferne daher überhaupt eine Beweislastumkehr zum Tragen käme (das Kunstrückgabegesetz stellt nur auf das Nichtigkeitsgesetz und nicht auf das 3. Rückstellungsgesetz ab), trifft diese nicht die Republik Österreich. Nunmehr aber von der Republik Österreich die Erbringung dieser Beweislast zu fordern, ist wohl tatsächlich eine probatio diabolica sui generis, da dieser Beweis der Republik Österreich mangels näherer Kenntnis des damaligen Rechtsgeschäfts, des Verhältnisses der Familie Hofmann zu Dr. Vita Künstler (vergleiche hiezu ausführlich die Sachverhaltsdarstellung der beklagten Partei gemäß der Klagebeantwortung im Schiedsverfahren, S. 16 ff.), sohin mangels Kenntnisse der Überlegungen von dritten Personen nie gelingen kann. Unmögliches kann aber nicht verlangt werden, dies gilt seitens der Rechtsordnung auch für die Beweispflicht (vgl. allgemein: Fasching, Zivilprozessrecht², Rz 881); das Ansinnen der klagenden Parteien ist daher verfehlt.

Die gesamte, darauf aufbauende Argumentation der klagenden Parteien geht sohin ins Leere, zumal diese primär darauf abstellt, über die Beweislastumkehr einen Not- oder Zwangsverkauf zu konstruieren, wobei eben – wie dargestellt – die vom Schiedsgericht getroffenen Tatsachenfeststellungen nicht als ordre public-Widrigkeit i.S. des § 595 Abs. 1 Z 6 ZPO releviert werden können; für die Argumentation der klagenden Parteien fehlt daher die gesetzliche Deckung.

10. Unter diesem Gesichtspunkte sind auch die weiterführenden Darlegungen der klagenden Parteien zu verstehen, die auf den nachfolgenden Seiten der Klage auf Fragen des persönlichen Verhältnisses zwischen der Familie Müller Hofmann und Dr. Vita Künstler (beispielsweise die Fragestellung, ob Hermine Müller Hofmann den Verkauf des Bildes als „Hilfe“ wertete; S. 14, Mitte, S. 15, oben) bzw. auf Fragen der Angemessenheit des Kaufpreises (Klage, S.17 f.) abzielen, zumal hier ebenfalls auch Beweiswürdigungsfragen angesprochen werden. 

Ohne auf das Argument der klagenden Parteien betreffend der Kaufpreisbewertung anlässlich des Verkaufs des Gemäldes Amalie Zuckerkandl von Müller-Hofmann an Dr. Vita Künstler einzugehen (die beklagte Partei hat gerade auch hiezu in der Klagebeantwortung im Schiedsverfahren, S. 35 f., Stellung genommen), ist festzuhalten, dass eben das Schiedsgericht im Rahmen der getroffenen Beweiswürdigung auf Seite 11 des Schiedsspruches es „als erwiesen angenommen“ hat, dass der bezahlte „Kaufpreis zwar vergleichsweise niedrig, aber für die damalige Zeit nicht unverhältnismäßig gewesen sei, vielmehr angesichts der äußeren Umstände (nicht fertig gestelltes Porträt, … Freundschaft zwischen den Beteiligten …) immer noch im Rahmen des Vertretbaren lag“. Die klagenden Parteien orten auch hierin eine unvertretbare Rechtsansicht, auch eine „Feststellung“, für welche „es im gesamten Akt keinerlei Evidenz“ (Klage, S. 20, oben und unten) gäbe, es sei denn, „wenn man auf Grund einer vorgefassten Meinung ein bestimmtes Verfahrensergebnis erzielen will“. Unabhängig von der Wortwahl mangelt es aber dem Vorbringen zumindest an einer nachvollziehbaren Ausführung zur relevierten ordre public-Widrigkeit, wobei neuerlich lediglich Tatsachenfeststellungsmängel behauptet werden.
11. Soferne die klagenden Parteien vorbringen, dass Schiedsgericht habe sich mit seiner Entscheidung von der bisherigen Praxis des Kunstrückgabebeirates entfernt, und dies unter Hinweis auf Beiratsbeschlüsse (S. 15 und 15 der Klage) darzutun suchen, so ist ihnen entgegenzuhalten, dass damit wohl nicht ernstlich eine Verletzung des ordre public angesprochen sein kann.

Festzuhalten ist, dass gemäß Vertragsvereinbarungen das Schiedsgericht sich verpflichtet hat, österreichisches Zivilrecht und Zivilprozessrecht anzuwenden (vergleiche Arbitration Agreement, Punkt 5, Joinder Agreement sowie Schiedsrichtervertrag, Punkt 1) sich jedoch nicht verpflichtet hat, Empfehlungen eines Beirates zu berücksichtigen, unabhängig davon, dass diese Empfehlungen – wie die Bezeichnung schon aussagt - unverbindlich sind; daran ändert auch nichts, dass ihnen bis dato bei der Anwendung des Kunstrückgabegesetzes 1998 entsprochen worden ist. Bedenkt man ferner, dass gerade das Schiedsgericht dazu eingerichtet worden ist, quasi neben der Empfehlung des Beirates eine zweite Meinung zu stellen, wird das vorgetragene Argument endgültig merkwürdig, dies unabhängig davon, dass mit dieser Schiedsgerichtsentscheidung jedenfalls der ursprünglichen Empfehlung des Kunstrückgabebeirates, das Porträt nicht zu restituieren, entsprochen worden ist. Zu bemerken ist aber freilich auch, dass die beiden angezogenen Entscheidungen Lasus und Stiasny auf gänzlich anderer Sachlage beruhen, eine Parallelität mit gegenständlichem Fall sohin nicht gegeben ist.
12. Auf Seite 16 der Klage, unten, und Seite 17, oben, vermeinen die klagenden Parteien, dass zwar – richtigerweise – Feststellungsmängel nicht mit einer Aufhebungsklage bekämpfbar sind, meinen aber eine „Qualifikation“ der Mängel darin zu entdecken, dass diese bereits „bloße Erdichtungen bzw. parteiische Spekulationen“ seien, weswegen ordre public-Widrigkeit vorliege; das ist zu wenig. Bei der Schärfe dieser Vorwürfe wäre es Aufgabe der klagenden Parteien gewesen, dies inhaltlich zu begründen, nämlich dahingehend, welche Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung konkret wodurch verletzt wären. Das Schiedsgericht hat sich immerhin im Spruch im Detail mit den gegenständlichen Sachverhalts- und Rechtsfragen auseinandergesetzt, einen für die klagenden Parteien negativen Schiedsspruch deswegen als Erdichtung und Spekulation zu werten, sollte zumindest konkretisiert sein. 
Beginnend mit Seite 21, oben, der Klage steigert sich der Ton der Anwürfe gegenüber dem Schiedsgericht weiter mit dem Vorwurf,  „diese gerichtliche Feststellung ist ungeheuerlich, sie ist schamlos – und sie ist in fast schon gemein zu nennender Weise falsch“.

Unabhängig davon, dass hiemit neuerlich (lediglich) Feststellungsmängel releviert werden („das Schiedsgericht hat als erwiesen angenommen“), die eine ordre public-Widrigkeit nicht darzustellen vermögen (vergleiche Stohanzl, a.a.O., § 595, E. 16, E. 40.), ist den klagenden Parteien zu erwidern, dass die Frage einer allfälligen Notsituation von Amalie Zuckerkandl bzw. der Familie Müller Hofmann letztendlich für die Frage der Wertung des Verkaufs des Bildnisses Amalie Zuckerkandl an Dr. Vita Künstler nicht unbedingt von Bedeutung ist. Wie das Schiedsgericht ausführlich dargestellt hat, gibt es eben eine Vielzahl von Argumenten, den vereinbarten Kaufpreis inter pares jedenfalls als „im Rahmen des Vertretbaren“ (Schiedsspruch S. 11, unten) zu werten, sodass auch mit diesem behaupteten Feststellungsmangel letztendlich zu Gunsten der klagenden Parteien nichts gewonnen ist. Das Schiedsgericht stützt eben die Frage der Wertung des Kaufs nicht nur auf die  Vermögensverhältnisse, sondern verweist u.a. auch darauf, dass das Portrait nicht fertiggestellt gewesen ist und eine Freundschaft zwischen den Beteiligten bestanden hat; hinzutritt weiters – wie auch in der Klagebeantwortung, S. 19 f., dargestellt – , dass Hermine Müller Hofmann auf eine Rückforderung nach dem Zweiten Weltkrieg verzichtet hat.  
Mit einer breiten, einer Sachverhaltsdarstellung im Schiedsverfahren ähnlichen Darlegung versuchen die klagenden Parteien den Vermögensstatus von Amalie Zuckerkandl/ der Familie Müller Hofmann neuerlich gleichsam unter Beweis zu stellen, wobei die Diskussion, ob nämlich die Notlage von Amalie Zuckerkandl „durch die Naziherrschaft in Österreich herbeigeführt“ (Klage, S. 21, unten) wurde, in ihrer Bedeutung an Schärfe verliert, da auch die beklagte Partei davon ausgeht, dass sich die finanziellen Verhältnisse des Ehepaares Müller Hofmann durch die Zwangspensionierung von Prof. Wilhelm Müller Hofmann mit 31.10.1938 verschlechterten (Klagebeantwortung, S. 16, Mitte). Das Schiedsgericht selbst begründet im Rahmen der Erwägungen auf Seite 17 des Schiedsspruches, warum es eine „Entziehung“ durch den Verkauf an Dr. Vita Künstler ausschließt; das Schiedsgericht hat sich mit dieser Frage ausführlich beschäftigt, wobei die Umstände der Veräußerung (auch vor dem Hintergrund des späteren Verhaltens der Verkäuferin) aufgrund der Besonderheiten des Sachverhalts gänzlich anders gelagert sind als in den von der Rückstellungskommission entschiedenen Fällen. Die Frage, wann eine finanziell angespannte Situation seitens Amalie Zuckerkandl/ der Familie Müller-Hofmann eingetreten ist, ist daher vor diesem Hintergrund nicht von dieser Bedeutungsschärfe.

Wesentlich bleibt, losgelöst von den Ausführungen der klagenden Parteien zu den Vermögensverhältnissen der geschiedenen Amalie Zuckerkandl, ihrer Töchter Nora Stiasny sowie Hermine Müller Hofmann (der Gattin von Prof. Wilhelm Müller Hofmann), dass kein Beweis dahingehend vorliegt, wann tatsächlich der Vermögensübergang von Ferdinand Bloch-Bauer an Amalie Zuckerkandl und sohin an die Familie Müller-Hofmann erfolgt ist. Darüber verlieren die klagenden Parteien selbst kein Bemerken; auch der Übergang des Werkes von der Familie Müller-Hofmann an Dr. Vita Künstler selbst ist lediglich unscharf mit dem Kriegsjahr 1942 eingrenzbar. Diese Frage hat deswegen Bedeutung, da – unabhängig von der Frage des Verkaufs des Gemäldes Amalie Zuckerkandl durch die Familie Müller Hofmann an Dr. Vita Künstler und die Wertung dieses Verkaufs als Notverkauf oder nicht – jedenfalls für die Anwendung des Nichtigkeitsgesetzes Voraussetzung ist, dass dieses Geschäft dazu diente, Müller Hofmann Vermögen zu entziehen, welches am 13. März 1938 zugestanden ist. Die Frage kann sich daher nicht nur auf die hypothetische Annahme, sich die durch die nationalsozialistische Herrschaft in Österreich geschaffenen Umstände wegzudenken (siehe beispielsweise Klage, S. 33, Mitte), reduzieren, sondern ist auch zu prüfen, ob dieses im Gesetzestext vorgegebene Tatbestandsmerkmal auch innerhalb der zeitlichen Grenzen des Nichtigkeitsgesetzes stattfindet. Wesentlich ist daher nicht nur die Frage einer allfälligen Entziehung, sondern auch die primäre Frage, ob es sich gegebenenfalls dadurch um einen Entzug von Vermögen handelt, welches Müller Hofmann vor dem 13. März 1938 zugestanden ist.

Da aber nicht einmal das genaue Datum des Vermögensübergangs von Ferdinand Bloch-Bauer an Amalie Zuckerkand/ Familie Müller Hofmann bekannt ist, mangelt es daher zweifelsfrei an einem der essentiellen Erfordernisse überhaupt für die Anwendung des Nichtigkeitsgesetzes. Darüber hinausgehende Überlegungen sind jedenfalls vor Prüfung dieser Frage von sekundärer Bedeutung.
Müller Hofmann selbst hat erst durch die mit Zustimmung von Ferdinand Bloch-Bauer erfolgte bzw. von ihm selbst veranlasste Transaktion Eigentum erworben; der Beweis einer zeitlichen Eingrenzung dieser Transaktion ist aber jedenfalls den klagenden Parteien auch im Schiedsverfahren nicht gelungen, sodass Versuche, in der nun vorliegenden Schiedsgerichtsklage, Sachverhaltsfeststellungen zu erreichen, mangels ordre public-Widrigkeit und sohin mangels Vorliegen der Voraussetzungen für eine Aufhebungsklage nach § 595 Abs 1 Z 6 ZPO scheitern müssen. Das Schiedsgericht selbst, hat, da es den Tatbestand der Entziehung ohnedies als nicht gegeben ansehen konnte, ergänzend dazu (Schiedsspruch, S. 18, unten) ausgeführt, „es soll freilich nicht verschwiegen werden, dass dieser Einwand, gegen den von der Klägergruppe Müller Hofmann nichts vorgebracht worden ist (…), nur mit einer sehr weitherzigen, um nicht zu sagen problematischen Interpretation der gesetzlichen Bestimmungen zu entkräften wäre.“ Wesentlich bleibt daher – wie auch im Einwand der beklagten Partei vorgebracht -, dass eine zeitliche Eingrenzung der Vermögenstransaktion von Ferdinand Bloch-Bauer an Zuckerkandl/ Müller Hofmann nicht vorliegt, sodass allein schon aus diesem Grunde – unabhängig von der Frage des Vorliegens des weiteren Tatbestandes – für die Anwendung des Nichtigkeitgesetzes und somit eines Tatbestandes nach dem Kunstrückgabegesetz 1998 kein Raum bleibt.
13. Dahingestellt bleiben kann auch die von den klagenden Parteien aufgeworfene, zu weiteren, hypothetischen Schlussfolgerungen führende Frage (Klage S. 24, Mitte), „wir wissen nicht, warum Hermine Müller Hofmann nach 1945 nicht versucht hat, das Bild ihrer Mutter zurück zu erhalten“ und „wir wissen noch nicht einmal, ob sie es nicht vielleicht doch versucht hat ………“; unklar bleibt, wozu diese Überlegung dienen soll, ist doch unstrittiges factum, dass sie eben eine Rückgabe nicht gewollt hat. Darüber zu spekulieren, aus welchen Motiven sie zu diesem Entschluss gekommen ist, ist müßig, es ändert auch nichts am Ergebnis. In der Klagebeantwortung im Schiedsverfahren (S. 19, Mitte) wird hiezu ausführlich Stellung genommen, wonach sowohl Dr. Vita Künstler als auch Hermine Müller Hofmann nach dem Zweiten Weltkrieg und trotz Rückgabeanbot von Dr. Vita Künstler am ursprünglichen Rechtsgeschäft festgehalten haben. Dr. Vita Künstler erwähnt hiebei, dass Hermine Müller Hofmann „froh“ gewesen sei, dass das Bild „erhalten“ geblieben wäre „und gönne es uns „ (zitiert nach Klagebeantwortung im Schiedsverfahren, S. 19, Mitte). Auch der von den klagenden Parteien mehrmals zitierte Ing. Erwin Budischowsky betont die persönliche Integrität Dris. Künstler unter Hinweis darauf, dass sie bereit gewesen sei „das Bild zum seinerzeitigen (1941) Ankaufspreis zurückzugeben“ (zitiert nach Klagebeantwortung im Schiedsverfahren S. 19, Mitte). 

Warum die in diesem Zusammenhang vom Schiedsgericht getroffene Feststellung, wonach Hermine Müller Hofmann „in keiner Weise versucht hat, eine Rückgabe des Bildes zu betreiben, vielmehr eine ihr angebotene Möglichkeit ausgeschlagen hat“ (Schiedsspruch, S. 17), dies unter ausdrücklicher Festlegung, warum die Argumentation der klagenden Parteien dem Schiedsgericht nicht überzeugend erschien, als „nachgerade zynisch“ (Klage, S. 25, oben) bezeichnet wird, ist nicht ganz verständlich, zumal die dem Schiedsgericht vorliegende Aktenlage alleine diese Argumentation zulässt. Die klagenden Parteien versuchen ebenfalls Beweiswürdigungs- und Feststellungsmängel zu relevieren, welche jedenfalls nicht das Niveau einer ordre public-Widrigkeit erreichen. 

Warum „das Schiedsgericht sich mit diesen Urkunden (wie mit anderen) gar nicht erst auseinandergesetzt“ (Klage S. 25, Mitte) haben soll, ist ebenso nicht einsichtig, bedient sich doch das Schiedsgericht ausdrücklich für seine Feststellungen der vorliegenden Aktenlage. Der Vorwurf, das Schiedsgericht sei bei all den Überlegungen „der allgemeinen Lebenserfahrung“ widerstreitend und voreingenommen gewesen (Klage, S. 26, unten) ändert nichts daran, dass die klagenden Parteien selbst sich auf das Terrain theoretischer Spekulationen begeben, da – wie sie selbst ausführen – eine Befragung der für den gegenständlichen Sachverhalt relevanten Zeugen nicht möglich ist, „weil sie alle verstorben sind“ (Klage, S. 24, unten). Die dadurch im Sachverhalt vorhandenen Lücken versuchen nun die klagenden Parteien selbst mit weiterführenden spekulativen Überlegungen zu füllen, werfen aber genau dies dem Schiedsgericht vor; das Schiedsgericht aber hat sich an der Aktenlage zu orientieren. Auch die klagenden Partien sind nicht im Alleinbesitz des Wissens jener Zeit, dem Schiedsgericht pauschal und mit lediglich sich steigernden Anwürfen Voreingenommenheit und Agieren wider besseren Wissens vorzuhalten, ohne selbst im eigentlichen Schiedsverfahren durch Beweismittel verstärkte Argumentation aufbereitet und geboten zu haben, reicht nicht; vielmehr ist den klagenden Parteien – gemessen an der nunmehrigen Argumentation – der Vorwurf nicht zu ersparen, selbst mit diesem „unserem Wissen“ (Klage S. 26, unten) nicht nachvollziehbar zu argumentieren, zumal der gesamte Schiedsspruch keinen Hinweis dahingehend enthält, dass die Schiedsrichter nicht selbst mit größter Sorgfalt und Redlichkeit sowie dem Wissen um die Zeit des Nationalsozialismus und deren Folgen den Sachverhalt erhoben und die Rechtsfragen entschieden haben. Dass auch ihre schiedsgerichtliche Tätigkeit an den Grenzen der ZPO und den Beweislastregeln sowie des aktenmäßig Feststellbaren seine Grenzen findet, bedarf keiner näheren Begründung. Allein spekulatives Vorbringen, dies noch dazu in einer auf ordre public-Widrigkeit ausgerichteten Schiedsgerichtsklage, vermag daran nichts zu ändern.

Endgültig übersteigert wird die Argumentation der klagenden Parteien beim Vorwurf der voreingenommenen Betrachtung durch das Schiedsgericht, sowie den Ausführungen bezüglich einer möglichen Kreditaufnahmemöglichkeit betreffend Hermine Müller Hofmann (Klage, S. 27, oben). Dem Schiedsgericht „unselige Praxis“ zu unterstellen, ersetzt das Argument nicht, ebenso weitschweifende Überlegungen bezüglich von allen „Habenichtsen“. Die Frage selbst kann auch unerörtert bleiben, zumal es ohne jede Relevanz ist, aus welchen Gründen Hermine Müller Hofmann gegenständliches Bild nicht rückkaufen wollte. Factum ist jedenfalls, dass sie sich mit dem Ergebnis zufrieden erklärte; sie „gönne es“ (zitiert nach Klagebeantwortung, S. 19, Mitte). Spekulationen über das Warum anzustellen führt zu nichts, da die klagenden Parteien hiemit genau das tun, was sie dem Schiedsgericht unterstellen. Dies gilt auch für die Frage des Rückkaufanbots und die Frage, ob dies in einem dem seinerzeitig geleisteten Reichsmarkbetrag ziffernmäßig gleichen Schillingbetrag erfolgen hätte sollen oder nicht; wir wissen es eben nicht und daher können auch weitschweifende Überlegungen hiezu nichts beizutragen. Dass das Schiedsgericht „nicht mit dem gebotenen Ernst um die Aufklärung der Sache bemüht“ (Klage S. 28, unten) gewesen sei, „es … oberflächlich und ohne Eingehen in die Sache, Sachverhalte festgestellt“ hat, „die nicht nur keine Grundlage im Beweisverfahren haben, sondern überdies schon bei Anwendung einfachster historischer Kenntnisse sich als eindeutig falsch widerlegen“ (Klage, S. 28, unten) lassen würden, ist nur mehr der Lust am Formulieren zuzuschreiben; ein inhaltliches Argument wird hiemit nicht getragen, es sei denn, dass neuerlich Feststellungsmängel releviert werden, die sich einer Anfechtung gemäß § 595 Abs 1 Z 6 ZPO entziehen (vergleiche Stohanzl, a.a.O.).

Nahezu spannend wird es, sofern versucht wird, die Überlegungen des Schiedsgerichtes betreffend des Anwendungszeitraumes des Nichtigkeitsgesetzes als obiter dictum abzutun, dies unter Verweis auf das 3. Rückstellungsgesetz sowie die Meinung von Georg Graf (Klage, S. 29, oben); nicht nur verkennen die klagenden Parteien, dass eben in concreto das Rückstellungsgesetz nicht Gradmesser, ja Tatbestandselement des Kunstrückgabegesetzes 1998 ist, sondern die ratio des Nichtigkeitsgesetzes im Kunstrückgabegesetz 1998 lediglich darauf basiert, eine zeitliche Eingrenzung für den Tatbestand der Anwendung sowie der pönalisierten Handlungen zu geben. Überlegungen Grafs können daher außer Betracht bleiben, die Anwendung des 3. Rückstellungsgesetzes findet im gegenständlichen Falle nicht statt. 

14. Die weitgehend im abstrakten verbleibenden Ausführungen zur verfassungswidrigen und ordre public-widrigen Auslegung des Nichtigkeitsgesetzes (Klage, S. 29 f.), wobei bei unvertretbarer Auslegung eine ordre public Widrigkeit gegeben sei, ändern nichts daran, dass die von den klagenden Parteien vorgenommenen Zitierungen nichts mit der im gegenständlichen Schiedsurteil zu behandelnden Rechtsfrage zu tun haben. Jedenfalls kann nicht aus dem selbst von der beklagten Partei in der Klagebeantwortung des Schiedsverfahrens (S. 34) erwähnten Zitat gemäß 83 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. GP) abgeleitet werden, dass die vom Schiedsgericht vorgenommene Wertung des Tatbestandselementes des Nichtigkeitsgesetzes bezogen auf das Kunstrückgabegesetz 1998 per se eine ordre public-Widrigkeit der lediglich behaupteten, falschen bzw. unvertretbaren Auslegung des § 1 Nichtigkeitsgesetz (Klage, S. 30, oben) berührt; die Überlegungen der klagenden Parteien bezüglich einer ordre public-Widrigkeit sind eben nur dann zutreffend, wenn – wie im gegenständlichem Fall vom Schiedsgericht ausdrücklich verworfen (Schiedsurteil, S. 17) - eine Rechtsübertragung während der Besetzungszeit im Zuge der politischen oder wirtschaftlichen Durchdringung durch das Deutsche Reich erfolgt ist. Genau dies ist der trennende Punkt:

Die gesamten Vermögenstransaktionen zwischen Ferdinand Bloch-Bauer und Amalie Zuckerkandl / Familie Müller Hofmann sind nicht zeitmäßig eingrenzbar; der Hintergrund der Vermögensübertragung ist nur mit den vorhandenen Dokumenten erhellbar, sodass keinesfalls – wie von den klagenden Parteien insinuiert – aus allgemeinen und sonstigen Überlegungen auf die gesetzlich erforderliche Durchdringung durch den Nationalsozialismus geschlossen werden kann; gerade auch unter den von den klagenden Parteien angewandten hypothetischen Überlegungen ist durchaus der Schluss zulässig, dass die Vermögenstransaktion ebenso stattgefunden hätten, zumindest waren alle Parteien auch nach dem Ende der nationalsozialistischen Zwangsherrschaft mit dem Ergebnis einverstanden. Dieses Einverständnis schließt nicht nur Hermine Müller-Hofmann und Dr. Vita Künstler, sondern auch Luise Gattin (Schwester von Maria V. Altmann und 50%-Erbin;  vergleiche Klagebeantwortung, S. 20) ein, sodass sämtliche Versuche der klagenden Parteien die Republik Österreich quasi als Nutznießer einer durch das Nichtigkeitsgesetz pönalisierten Rechtshandlung darzustellen, scheitern. 

Die klagenden Parteien scheitern mit ihrem Vorbringen vor allem daran, eben selbst kein konkretes Sachverhaltsvorbringen – außer theoretischen Spekulationen – anbieten zu können, was bei der dünnen Dokumentationslage auch gar nicht weiter wundert. Das Schiedsgericht hat daher mit gutem Recht von der Möglichkeit der Beweiswürdigung im Rahmen der gesetzlichen Grenzen Gebrauch gemacht; dass das Ergebnis nicht den Erwartungen der klagenden Parteien entspricht, legitimiert diese jedenfalls nicht dazu, nunmehr quasi mit einem Rundumschlag ein nicht durch die Aktenlage gedecktes Vorbringen zu erstatten.
Es drängt sich vielmehr schon der Verdacht auf, dass mit der nun vorgenommenen Klagsführung auf Aufhebung des Schiedsspruches, ja Aufhebung des Schiedsvertrages, der Versuch unternommen wird, ein Ergebnis zu korrigieren, für welches die schiedsgerichtliche Vereinbarung überhaupt erst den Raum gegeben hat. Mangels Vorbringens bzw. Beweisbarkeit des Vorbringens mussten daher die klagenden Parteien im Schiedsverfahren scheitern, eine Revision in den Grenzen der ZPO ist mangels Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen einer Anfechtungsklage nicht möglich. Der Verweis lediglich auf grundsätzliche Rechtsnormen und deren generelle Anwendung ändert nichts daran, dass eben in concreto das Tatbestandsmerkmal nach dem Kunstrückgabegesetz 1998 – bezogen auf das Nichtigkeitsgesetz – nicht vorliegt; lediglich aus allgemeinen Hinweisen auf den Staatsvertrag von Wien 1955 (Artikel 9, 10 und 26) sowie Literatur hiezu ist für die klagenden Parteien nichts zu gewinnen, auch aus der zitierten Entscheidung EvBl 1998/179 kann in Wahrheit nichts für den Rechtsstandpunkt der klagenden Parteien gewonnen werden, zumal eben keine Deckungsgleichheit gegeben ist, da es sich eben beim Rechtsgeschäft Zuckerkandl /Müller Hofmann und Dr. Vita Künstler um keinen Rechtsakt handelt, der losgelöst von der NS-Herrschaft nicht auch Bestand hätte.

Dass er Bestand hat, ergibt sich auch daraus, dass eben Hermine Müller Hofmann und Dr. Vita Künstler nach 1945 mit dem Ergebnis einverstanden waren, wobei das Schiedsgericht auch ausgeführt hat, dass „sich Hermine Müller-Hofmann nach allen bekannten Fakten gegenüber Dr. Vita Künstler in einer Weise verhalten“ hat, „die eine Einschätzung, das Bild sei ihr seinerzeit durch die Käuferin „entzogen“ worden, ausschließt. Es bedarf daher nicht der von der Beklagten erwogenen Figur einer rechtsgeschäftlichen „Sanierung“ des Verkaufs im Sinne einer nachträglichen Heilung, wenngleich auch eine solche – im Sinne eines Verzichts auf Rückstellungansprüche – möglich und wirksam gewesen wäre“ (Schiedsspruch, S. 18, oben). Richtig ist eben, dass Hermine Müller Hofmann und Dr. Vita Künstler sich auch nach dem Kriege einig gewesen sind, dass das Rechtsgeschäft nach wie vor Gültigkeit haben soll, jedenfalls hat Hermine Müller Hofmann die ihr nach dem 3. Rückstellungsgesetz eingeräumte Möglichkeit, einen Rückstellungsanspruch gegen Dr. Vita Künstler letztendlich bis Mitte der 50er Jahre zu stellen, ungenützt gelassen, womit auch klar zum Ausdruck kommt, dass sie keinen Grund gesehen hat, an der Richtigkeit des gegenständlichen Rechtsgeschäftes Zweifel zu haben. Dass auch ein Rückstellungsantrag – selbst der Argumentation der klagenden Parteien folgend – mangels finanzieller Möglichkeiten unterlassen worden sei, wird nicht einmal von den klagenden Parteien ernsthaft behauptet. Die mehrmals relevierte, ungleiche wirtschaftliche Ausgangsposition zwischen den Genannten kann hiefür als Argument wohl nicht dienen; die Stellung eines Rückstellungsantrages wäre Hermine Müller Hofmann jedenfalls möglich gewesen, sodass die behauptete Ungleichgewichtslage nach dem Kriegsende für die hier zu lösende Frage der Stellung eines Rückstellungsantrages nicht von Relevanz ist.

15. Auffällt, dass zwar den Schiedsrichtern eine „verfassungswidrig(e)“ Auslegung, ja „aktenferne Spekulation“ (Klage, S. 31, unten) vorgeworfen wird, sodass „eine derartig gehäufte Verkennung der Rechtslage mit den Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung unvereinbar“ (a.a.O.) sei, aber andererseits die klagenden Parteien selbst lediglich sehr allgemein auf verfassungsrechtliche Bestimmungen verweisen, ohne darzutun, worin in concreto eine Verletzung einer Verfassungsnorm liegen könnte; der bloße Verweis auf Artikel 26 Staatsvertrag von Wien 1955 sowie auf § 1 Nichtigkeitsgesetz 1947 ändern nichts daran, dass die klagenden Parteien selbst nur plakativ Ausführungen dazu machen, weshalb die konkreten Normen verletzt seien. Sie unterstellen einen Not- bzw. Zwangsverkauf, bieten jedoch dafür keine sich aus den Akten ergebenden Beweismittel an; sie behaupten die Durchdringung des Rechtsgeschäftes durch den damaligen NS-Geist, ohne in concreto Ausführungen zu machen, wieso das Rechtsgeschäft zwischen Zuckerkandl /Müller Hofmann und Dr. Vita Künstler eben ein solches Rechtsgeschäft sein sollte. Sie fordern die Beweislastumkehr zu Lasten der in der damaligen Zeit nicht involvierten Republik Österreich, ohne begründen zu können, wieso nunmehr die Republik Österreich, die erst 1988 Eigentum erworben hat, als dritte Partei die Last übernehmen sollte. Bloß mit dem Hinweis auf das in concreto nicht anwendbare 3. Rückstellungsgesetz ist für die Argumentation der klagenden Parteien nichts zu gewinnen; es bedürfte vielmehr eines konkreten Vorbringens, worin nicht nur in abstracto, sondern auch in concreto die Rechtsverletzung bezogen auf die anzuwendenden Rechtsvorschriften bestanden hätte. Dass „das Schiedsgericht seiner rechtlichen Beurteilung einen Sachverhalt zugrunde legt, der aktenmäßig nicht erfasst“ (Klage, S. 32, Mitte) sei und es sich hiebei „um schlichte Erfindungen in parteilicher Absicht“ (a.a.O.) handle, erreicht ein Niveau der Vorwürfe, welches nur mit Mühe argumentierbar ist; jedenfalls werden - um sich der Wortwahl der klagenden Parteien zu befleißigen – schlichte Feststellungs- und Beweiswürdigungsmängel releviert, sodass eine ordre public-widrige Beurteilung der Rechtslage durch die Schiedsrichter eben nicht erfolgt ist.

Ordre public-Widrigkeit bedeutet einen qualifizierten Verstoß gegen die Grundwertungen der Rechtsordnung, sie erfordert eben eine systemwidrige Ausnahmesituation; eine schlichte Unbilligkeit des Ergebnisses genügt hiezu ebensowenig wie der bloße Widerspruch zu zwingenden österreichischen Rechtsvorschriften. Gegenstand der Verletzung müssen vielmehr Grundwertungen der österreichischen Rechtsordnung sein (vergleiche OGH vom 24.09.1998; 6 Ob 242/98a; OGH vom 25.06.2002; 5 Ob 131/02d; samt weiteren Nachweisen).

Unrichtig sind jedenfalls die weiterführenden Ausführungen auf Seite 33 der Klage, bezogen auf das Rückstellungsgesetz, zumal es allein auch schon unrichtig ist, dass die beklagte Partei im Schiedsverfahren quasi keinen Einwand dahingehend erhoben hätte, das Rechtsgeschäft wäre auch ohne Durchdringung der NS-Zeit zustande gekommen. Die klagenden Parteien sind hiebei auf das gesamte Vorbringen in der Klagebeantwortung, insbesondere Seite 22 ff., zu verweisen, worin jedenfalls vorgebracht worden ist, dass das gegenständliche Rechtsgeschäft losgelöst von den Ereignissen zu sehen ist, zumal es für die gegenteilige Annahme – aktenmäßig – keine Deckung gibt. Daraus resultierend den Schiedsrichtern „grobe Unkenntnis“ vorzuwerfen ersetzt kein Vorbringen; die klagenden Parteien hätten vielmehr in gegenständlicher Klage auszuführen und inhaltlich in concreto darzustellen gehabt, worin die eine Anfechtungsklage legitimierenden schwersten Rechtsverstöße im Sinne einer ordre public-Widrigkeit liegen, statt sich lediglich in massivsten Vorwürfen gegenüber den Schiedsrichtern zu ergehen. Diese sind jedenfalls nicht geeignet, ein Vorbringen zu ersetzen. Dass sie „an das Gesetzt gebunden“ (Klage S. 33, unten) sind, haben die Schiedsrichter im Schiedsrichtervertrag als Erfüllung ihrer Schiedsrichterverpflichtung unterfertigt; die Einhaltung dieser ihrer Verpflichtung kann ihnen auch durch übersteigerte Vorwürfe, welche keine Basis in dem von den Schiedsrichtern festgestellten Sachverhalt und deren rechtlicher Beurteilung finden, nicht abgesprochen werden. Ein gemäß § 595 Abs 1 Z 6 gefordertes Niveau der ordre public-Widrigkeit wird jedenfalls mangels konkretisiertem Rechtsvorwurf nicht erreicht.

16. Die behauptete ordre public-Widrigkeit ist jedenfalls den klagenden Parteien nicht darzustellen gelungen, trotz aller Tragik des persönlichen Schicksals der Familie Müller-Hofmann sowie ihrer Angehörigen; das Schiedsverfahren ist ordnungsgemäß unter Anwendung österreichischen Rechts verlaufen, die eine Aufhebungsklage rechtfertigenden Tatbestände im Sinne der angezogenen Gesetzesbestimmung liegen jedenfalls nicht vor. Abschließend ist dazu auch noch festzuhalten, dass die Aufhebungsgründe nicht dazu dienen, zu untersuchen, wie der Streitfall richtig zu entscheiden gewesen wäre; der Schiedsspruch ist jedenfalls nicht dem Grund nach (revision au fond) zu überprüfen (Fasching, Zivilprozessrecht², Rz 2231). 
Die Rechtsrüge erweist sich daher insgesamt als verfehlt. 

17. Ausdrücklich widersprochen wird der Notwendigkeit der Einvernahme von Univ.Prof. Dr. Georg Graf als sachverständiger Zeuge gemäß § 350 ZPO zum Beweis für die Entscheidungspraxis nach dem 3. Rückstellungsgesetz, zumal – wie bereits dargestellt – diesem Gesetz für die vom ordentlichen Zivilgericht zu lösende Rechtsfrage der Zulässigkeit einer Aufhebungsklage nach § 595 ZPO keine Relevanz zukommt. 

B e w e i s :
wie bisher;

Klagebeantwortung der beklagten Partei im Schiedsverfahren 
vom 10.01.2006 samt Beilagen ./1 - ./23 (Beilage ./8);

weitere Beweise vorbehalten

ad.c)

1. Unter diesem Punkt relevieren die klagenden Parteien, es sei „durch Archivrecherche gelungen“, „weitere (neue) Beweismittel aufzufinden, (Klage, S. 34), sodass das Eventualbegehren hilfsweise auch auf den Aufhebungsgrund des § 595 Abs. 1 Z 7 in Verbindung mit § 530 Abs. 1 Z 7 ZPO gestützt werde. Behaupteterweise führen die klagenden Parteien aus, dass die angeführten Beweismittel erst in der Woche zwischen 17. und 21. Juli 2006 bekannt geworden seien und eine Benützung dieser Beweismittel im Schiedsverfahren eine „günstigere Entscheidung“ bewirkt hätten. 

Ohne auf das Argument inhaltlich einzugehen (vergleiche hiezu das schon mehrfach zitiere Vorbringen der beklagten Partei in der Klagebeantwortung im Schiedsverfahren sowie den Schiedsspruch), so ist doch auszuführen, dass der geltend gemachte Wiederaufnahmegrund von nova reperta gemäß § 530 Abs. 1 Z 7 ZPO unter Bezugnahme auf die aufgezählten Urkunden nicht geeignet ist, eine wesentliche Änderung der Beweiswürdigung und sohin nachfolgend der rechtlichen Beurteilung herbeizuführen (vergleiche Stohanzl, JN ZPO15 
§ 530 ZPO, E.92), zumal der Schiedsspruch auf der von den klagenden Parteien vermeinten Sachverhaltslage entscheidungswesentlich auch gar nicht gegründet ist (vergleiche Schiedsspruch, S. 16 f.).

2. Dass es weiters bezüglich der „Unterstellungen“ des Schiedsgerichtes (Klage, S. 35, oben) auch noch einer weiteren Zeugeneinvernahme, nämlich der bereits einvernommenen Ruth Pleyer, bedarf, versuchen auch die klagenden Parteien nicht weiter zu begründen; festzuhalten ist aber, dass mit diesem Wiederaufnahmegrund lediglich versucht wird, vor dem ordentlichen Gericht das Schiedsverfahren neu aufzurollen und durchzuführen, ohne dass die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Wiederaufnahmegrund vorliegen. Die angezogenen Argumente wurden inhaltlich jedenfalls im Schiedsverfahren seitens der klagenden Parteien vorgebracht und erörtert, ein Neuigkeitswert im Sinne von nova reperta ist darin jedenfalls nicht zu entdecken.
B e w e i s :
wie bisher;

weitere Beweise vorbehalten

IV.
Mangels Vorliegen der Voraussetzungen für eine Anfechtungsklage im Sinne der von den klagenden Parteien selbst angeführten Bestimmung des § 595 Abs. 1 ZPO stellt sohin die beklagte Partei den 
Antrag,

das Klagebegehren vollinhaltlich, einschließlich des Eventualbegehrens, kostenpflichtig abzuweisen. 
V. Streitverkündung:
1. Wie in der Klage ausführlich dargestellt und an mehreren Stellen (beispielsweise auf S. 8, unten; S. 9, unten; S. 17, oben und Mitte; S. 20, unten; S. 21, oben; S. 25, oben und Mitte; S. 26, unten; S. 27, oben; S. 28, Mitte; S. 29, oben und unten; S. 30, oben und Mitte; S. 31, unten; S. 32, Mitte und S. 33, unten) ausdrücklich ausgesprochen, werden den Schiedsrichtern bei Fassung des Schiedsurteils schwerste Verfehlungen vorgeworfen, wobei die Vorwürfe von „unvertretbarer Rechtsansicht“ über „vorgefasste Meinung“ sowie „schlichte Erfindungen in parteilicher Absicht“ reichen, wobei „nachgerade zynisch“ Feststellungen getroffen werden, die „ungeheuerlich“ und „schamlos“ und „in fast schon gemein zu nennender Weise falsch“ sind; weiteres huldigen die Schiedsrichter einer „unseligen Praxis“, bedienen sich „bloße(r) Erdichtungen bzw. parteiische(r) Spekulationen,“ sind „nicht mit dem gebotenen Ernst um die Aufklärung der Sache bemüht“ und machen sich „einer schwer zu entschuldigenden Verkennung der Rechtslage schuldig“, wobei sie sich „nicht aus dem Akteninhalt gewonnen(er)“, „aktenferner Spekulation“ für ihre Feststellungen bedienen. Den Schiedsrichtern wird auch vorgehalten, eine Rechtsansicht geäußert zu haben „die mit dem Gesetz im offenbarem Widerspruch steht und es ist die rechtliche Beurteilung des Schiedsgerichts wegen grober Unkenntnis der in Frage kommenden Rechtsvorschriften falsch und jedenfalls unzureichend geblieben“. 
Der primäre Vorwurf der Klage zieht also darauf ab, dass die Schiedsrichter eigentlich ungeeignet, ja unfähig gewesen seien, einen sachverhalts- und rechtskonformen Schiedsspruch zu erlassen.
2. Da die beklagte Partei in diesem Passivprozess gleichsam einen „Stellvertreter“-Prozess auf Grund der gegenüber den Schiedsrichtern erhobenen Vorwürfe zu führen hat und sie außerdem auf Grund der im Urteilsbegehren geforderten Entscheidung in der Sache selbst in weiterer Verfolgung des Feststellungsbegehrens sachfällig werden könnte, hat sie aus diesen Gründen den Schiedsrichtern bereits auch in diesem Verfahren Einwendungen zu ermöglichen; die beklagte Partei nimmt daher die nachstehende
Streitverkündung
an

Herrn o.Univ.Prof. Dr. Peter Rummel

per Adresse für Institut für Zivilrecht der Universität Linz,

Johannes Kepler Universität Linz,
Juridicum, Stiege A 3. Stock, Stiege B 2. Stock und 3. Stock,
Altenberger Straße 69, 4040 Linz,
sowie an 

Herrn o.Univ.Prof. Dr. Walter Rechberger, 
Dekan der juridischen Fakultät der Universität Wien,

per Adresse Universität Wien, Juridicum-Dekanat,

Schottenbastei 10-16, 1010 Wien,
und an

Herrn RA Dr. Andreas Nödl,

Spohn, Richter & Partner, Rechtsanwälte OEG,

Salztorgasse 2, 1010 Wien,
vor und fordert diese auf, der beklagten Partei im Prozess GZ 11 Cg 180/06f des LG für ZRS Wien Streithilfe zu leisten.

3. Die zum Zweck der Durchführung der Streitverkündung erforderlichen Urkunden (Klage samt Beilagenkonvolut der klagenden Parteien sowie Klagebeantwortung samt Beilagenkonvolut der beklagten Partei, jeweils 3-fach) sind diesem Schriftsatz zwecks Zustellung an die den Schiedsspruch vom 07.05.2006 in der causa Zuckerkandl fällenden Schiedsrichtern angeschlossen.
Wien, am 7. September 2006

Im Auftrag:

Dr. Gottfried Toman
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